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3. Etappe der Deutschland Tour 
„Freiburg – Schauinsland“ am 27. August 2022 

Auch Feldkirch und Bremgarten sind tangiert und werden durchfahren 

Die Deutschland Tour macht am Samstag, den 27. 
August 2022, Station in unserer Region. Die Vorfreu-
de wächst, denn alle Sportfans können an der Strecke 
kostenlos dabei sein, um das größte Radrennen des 
Landes live zu erleben. 120 Radsportler, von hoff -
nungsvollen Talenten bis zu internationalen Stars, 
durchfahren die Region. Besucher*innen und Bewoh-
ner*innen werden der Deutschland Tour einen würdi-
gen Empfang bieten. Das freut nicht nur die Profi s auf 
ihren Rädern, sondern auch ein Millionenpublikum in 
190 Ländern, in die das Rennen übertragen wird. 

Auf www.Deutschland-Tour.com können Sie sich in-
formieren, wo die Deutschland Tour am 27. August 
durchfährt, und Ihren Besuch beim Radrennen planen. 
Die Karawane von Deutschlands wichtigstem Rad-
sport-Ereignis zieht voraussichtlich zwischen 15:59 
Uhr und 16:15 Uhr durch Feldkirch und Bremgar-
ten.  Ein Spitzensport-Ereignis wie die Deutschland 
Tour ist mit zeitweisen verkehrlichen Einschränkungen 
für die Anwohnenden verbunden. In enger Abstim-
mung mit den Kommunen und Sicherheitsbehörden 
werden die Auswirkungen von Sperrungen so gering 
wie möglich gehalten. Wo möglich, verläuft das Rad-
rennen nicht auf Hauptverkehrsachsen und im Falle 
von Straßensperrungen werden Umleitungsmöglich-
keiten und Ausweichrouten angeboten. 

Darüber hinaus wird sichergestellt, dass Straßenab-
schnitte nur maximal 1 Stunde für den regulären Ver-
kehr gesperrt sind. Diese kurzfristige Einschränkung 
orientiert sich an der Durchfahrtszeit der Radsportler, 
die Sie auf www.Deutschland-Tour.com/Verkehr abru-
fen können. 45 Minuten vor dem Feld der Radsportler 
sorgen die örtliche Polizei, eine mobile Motorradstaf-
fel und Streckenposten des Veranstalters, die an ihren 
Warnwesten leicht zu erkennen sind, für eine freie Stre-
cke. Ein Polizeifahrzeug mit roter Flagge kündigt 30 
Minuten später die herannahenden Profi sportler an. 
Nachdem alle Radsportler den Streckenabschnitt pas-
siert haben, gibt ein Polizeifahrzeug mit grüner Flagge 
die Strecke für den regulären Verkehr wieder frei. 

Zur ausführlichen Vorabinformation wird ab Anfang 
August die Strecke des Radrennens durch Hinweispla-
kate für alle Anwohner kenntlich gemacht. Diese Stre-
ckenplakate und zusätzliche Halteverbotsschilder wei-
sen darauf hin, dass die Strecke am 27. August nicht 
beparkt werden darf. 

Ausführliche Informationen aller Sperrhinweise kön-
nen jederzeit auf der Veranstaltungswebsite www.
Deutschland-Tour.com/Verkehr abgerufen werden. 
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www.die-zweitakter.de • 0171-9571540

Gesponsert vom Gewerbeverein Breisgau

Musikunterhaltung
auf dem Freitagsmarkt

am 05.08.2022
von 15 bis 18 Uhr

Freitagsmarkt
am 05.08.2022 
Der Gewerbeverein Breisgau lädt am Freitag, 
05.08.2022, zum Freitagsmarkt mit musikali-
scher Unterhaltung ein. Die Gruppe „Zweitak-
ter“ wird die Gäste dabei unterhalten und für 
gute Stimmung auf dem Markt sorgen! 

Natürlich werden wieder

• die Metzgerei Widmann mit Wurst, Pom-
mes, Bier und alkoholfreien Getränken und

• die Kleine Auszeit von Michaelea Sprich 
wieder mit Kaff ee, Kuchen, Eis, Wein und Sekt

für Sie vor Ort sein. 

Kommen Sie vorbei und genießen Sie einen 
geselligen und gemütlichen Wochenausklang. 
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Am 5. Juli 2022 konnte BM Ostermaier Frau Elfriede Kno-
bel aus Hartheim zu Ihrem 90. Geburtstag gratulieren 
und ihr die Glückwünsche der Gemeinde überbringen.

Die Diamantene Hochzeit und damit 60 Jahre Ehe 
konnten am 28.07.2022 Helga und Rolf Ruckaberle aus 
Bremgarten feiern. Zu diesem besonderen Anlass dürfte 
natürlich der obligatorische Eintrag ins Goldene Buch 
der Gemeinde nicht fehlen.

Karin und Karl-Heinz Ruf aus Feldkirch sind seit 
28.07.2022 nun 50 Jahre verheiratet. Die Glückwünsche 
zur Goldenen Hochzeit überbrachten Bürgermeister 
und Ortsvorsteherin im Duo. Auch hier war der Eintrag 
ins Goldene Buch ein ganz spezielles Highlight.

Unsere Jubilare 2022 
In den letzten Wochen konnte Bürgermeister Stefan Ostermaier wieder einige Jubilare persönlich besuchen. 
Neben einem 85. und 90. Geburtstag stand auch eine Goldene Hochzeit und eine Diamenten Hochzeit auf dem Plan. 

Wir gratulieren auch allen nicht abgebildeten und nicht genannten Jubilaren recht herzlich
und wünschen alles erdenklich Gute sowie beste Gesundheit. 

Falls wir Sie vergessen haben und Sie nachträglich doch noch einen Besuchstermin wünschen, dann dürfen Sie sich 
gerne im Sekretariat bei Frau Lopéz unter 07633/91050 melden und einen Termin vereinbaren.

Seinen 85. Geburtstag konnte Julius Kirschner aus Hart-
heim am 01.Juli 2022 feiern. Der leidenschaftliche Sän-
ger im Gesangsverein konnte mit BM Ostermaier auf 
diesen Jubeltag anstoßen.
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Gemeinde Hartheim am Rhein als Pate der Landesgartenschau 
Foto-Wettbewerb - Hartheimer Sitzgelegenheiten bei der LGS - #lgspatehartheim
Die Gemeinde Hartheim am Rhein fungiert als offizieller Pate der diesjährigen Landesgartenschau in Neuenburg. Als 
Nachbargemeinde wollen wir der Stadt Neuenburg hiermit unsere Verbundenheit zum Ausdruck bringen, denn neben 
der Gemarkungsgrenze verbindet uns ja auch der Rhein, der bei beiden Gemeinden als Namenszusatz geführt wird - 
Neuenburg am Rhein und Hartheim am Rhein. 

Als Pate leistet die Gemeinde Hartheim eine kleine finanzielle Unterstützung (mittlerer dreistelliger Betrag), ist dafür 
aber auch sichtbar auf der Landesgartenschau vertreten. Neben zwei Sitzkissen mit Logo der Gemeinde (verstreut auf 
dem Gesamtgelände) findet sich beim Landkreisbeitrag auch noch ein robuster und rustikaler Holzstuhl mit dem Logo 
unserer Gemeinde.  

Bis zum Ende der Landesgartenschau wollen wir nun zu diesen Sitzgelegenheiten einen Fotowettbewerb 
ins Leben rufen.

Es gilt mindestens 2 der 3 Sitzgelegenheiten ausfindig zu machen und ein  „gemeinsames“ Foto zu knipsen. Gemeinsam beu-
tetet, dass neben der Sitzgelegenheit auch die teilnehmende Person zu erkennen ist (bestenfalls sitzend auf dem Sitzkissen/
Stuhl). 

Die Bilder können dann entweder per Mail unter gemein-
de@hartheim.de eingereicht oder unter dem Hashtag 
#lgspatehartheim bei Instagram veröffentlicht werden. 
Unter allen Teilnehmern werden am Ende des Fotowettbe-
werbs fünf tolle Preise ausgelost. 

Wir sind sehr gespannt auf die Bilder und die Resonanz. 
Die Teilnahme am Fotowettbewerb und ein Besuch bei der 
Landesgartenschau in Neuenburg lohnt sich allemal! 

Sitzkissen 1 - 
Beispiel, wie ein 

„gemeinsames“ Foto 
aussehen könnte

Stuhl beim 
Landkreisbei-

trag - Beispiel, wie das 
„gemeinsame“ Foto nicht 
aussehen sollte, da zwar 
Stuhl gefunden, aber teil-
nehmende Person nicht 

auf Foto zu erkennen 
ist

Sitzkissen 2 - Beispiel, 
wie ein „gemeinsames“ 
Foto aussehen könnte

#lgspatehartheim
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Fahrzeugweihe durch Vikar Eklou - Symbolische Schlüsselübergabe
durch Bürgermeister Stefan Ostermaier und Ortsvorsteher Daniel Kopf - 
Freude über neues LF20 bei Gesamtkommandant Tobias Zehr, Abteilungs-
kommandat Michael Schlageter und stellv. Abteilungskommandat Christi-
an Bing

Ehrengäste bei der Fahrzeugweihe: Maire Claude Brender aus Fessenheim 
sowie der stellv. Kreisbrandmeister Christoph Blattmann und der Vorsitzen-
de des Kreisfeuerwehrverbands Christoph ZachowSchmuckvoller Anblick: Das neue LF20

Impressionen 
von der Fahrzeugweihe 

des neuen LF20 

Apotheken-Plan vom 04.08. bis 01.09.2022
04.08.2022
Bad-Apotheke im Paracelsushaus, Bad Krozingen

05.08.2022
Kirchberg-Apotheke, Ehrenkirchen
Fridolin-Apotheke, Neuenburg

06.08.2022
Rebland-Apotheke, Wolfenweiler

07.08.2022
Zollmatten-Apotheke, Heitersheim

08.08.2022
Batzenberg-Apotheke, Schallstadt

09.08.2022
Malteser-Apotheke, Heitersheim

10.08.2022
Hebel-Apotheke, Müllheim
Schneckental-Apotheke, Pfaffenweiler

11.08.2022
Katharina-Barbara-Apotheke, Sulzburg
Die Rhein-Apotheke, Neuenburg

12.08.2022
Rats-Apotheke, Bad Krozingen

13.08.2022
Hardt-Apotheke, Hartheim

14.08.2022
Apotheke Am Bahnhof, Bad Krozingen

15.08.2022
Linden-Apotheke, Buggingen
Tuniberg-Apotheke, Munzingen

16.08.2022
Breisgau-Apotheke, Kirchhofen
Flora-Apotheke, Müllheim

17.08.2022
Schwarzwald-Apotheke, 
Bad Krozingen

18.08.2022
Faust-Apotheke, Staufen
Apotheke am Schillerplatz, Müllheim

19.08.2022
Bad-Apotheke, Bad Krozingen

20.08.2022
St. Trudpert-Apotheke, Münstertal
Werder-Apotheke, Müllheim

21.08.2022
Stadt-Apotheke, Staufen

22.08.2022
Bad-Apotheke im Paracelsushaus, Bad Krozingen

23.08.2022
Kirchberg-Apotheke, Ehrenkirchen
Fridolin-Apotheke, Neuenburg

24.08.2022
Rebland-Apotheke, Wolfenweiler

25.08.2022
Zollmatten-Apotheke, Heitersheim

26.08.2022
Batzenberg-Apotheke, Schallstadt

27.08.2022
Malteser-Apotheke, Heitersheim

28.08.2022
Hebel-Apotheke, Müllheim
Schneckental-Apotheke, 
Pfaffenweiler

29.08.2022
Katharina-Barbara-Apotheke, Sulzburg
Die Rhein-Apotheke, Neuenburg

30.08.2022
Rats-Apotheke, Bad Krozingen

31.08.2022
Hardt-Apotheke, Hartheim

01.09.2022
Apotheke am Bahnhof, Bad Krozingen
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 AKTUELLES AUS DEM RATHAUS

Sommerpause des Amtsblatts 
Wir bitten um Beachtung, dass auch das Mitteilungsblatt ei-
nen wohlverdienten Sommerurlaub in der 32., 33. und 34. 
KW macht. 

Das nächste Gemeindeblatt erscheint in KW 35, Donnerstag, 
01. September 2022 

All unseren Leserinnen und Lesern wünschen wir auf die-
sem Weg eine schöne und erholsame Ferienzeit!

Fertigstellung eines großen Teilabschnitts der 
Rheinstraße 
Fertigstellung: Am vergangenen Freitag konnte ein sehr großer Tei-
labschnitt unserer Rheinstraße fertiggestellt werden. Nachdem Mit-
te der letzten Woche die Asphaltarbeiten ausgeführt wurden, konn-
te fi nal am Freitag die neue Fahrbahnmarkierung mit Zebrastreifen 
aufgebracht werden. Vielen Dank an die ausführende Firma Knobel 
für das tolle Ergebnis, die gute Abstimmung und das Einhalten der 
Terminvorgaben.

Beachtung: Die Sperrung ab Kreuzung Feldkircher Straße/Rhein-
straße bis zur Kreuzung Vogensenstraße/Rheinstraße wurde aufge-
hoben, so dass dieser Bereich wieder befahrbar ist. Bitte beachten 
Sie, dass auch in diesem Bereich Tempo-30 angeordnet wurde und 
auch schon gilt. Auch bitten wir die angeordneten Parkverbote zu 
beachten. Mit Kontrollen sollte gerechnet werden. 

Danke: Wir freuen uns sehr, dass die innerörtliche Umleitung über 
die Schulstraße und die Vogesenstraße und auch im Mühlebach da-
mit endlich aufgehoben werden kann. Ein großer Dank gilt hier allen 
Anliegern, die in den letzten Monaten viel in Kauf nehmen mussten, 
aber sich sehr solidarisch gezeigt haben. Chapeau und Respekt! 

Hinweis: Da die Arbeiten an der Rheinstraße weitergehen und bis 
zum Mittleren Gässle in diesem Bauabschnitt fortgeführt werden, 
wird die Umleitung über die Industriestraße weiter bestehen blei-
ben. 

Vollsperrung der Kirchstraße 
vom 03.08. – 17.08.2022 
Im Zuge der Breitbandverkabelung durch die Firma Stiegeler 
muss die Kirchstraße im Bereich zwischen der Feldkircher Stra-
ße und der Schwarzwaldstraße für zwei Wochen für den Kraft-
verkehr gesperrt werden. Eine Erreichbarkeit der anliegenden 
Grundstücke zu Fuß ist weiterhin gewährleistet. 

Die Parkplätze hinter der Kirche sind über die Zufahrt Feldkir-
cher Straße beim Rathaus anfahrbar. 

Personalwechsel in der Bücherei 
Knüttel folgt auf Scholl 
In unserer Gemeindebücherei kommt es kurzfristig zu einem Perso-
nalwechsel. Aus sehr nachvollziehbaren berufl ichen Gründen wird 
uns Frau Scholl leider nach einigen Jahren verlassen. Wir freuen uns 
sehr, dass mit Frau Knüttel bereits ein adäquater Ersatz gefunden 
werden konnte und so das Bücherei-Team mit Frau Alshuth und Frau 
Knüttel für die Zukunft gut aufgestellt ist. 

Wir bedanken uns recht herzlich bei Frau Scholl für Ihre gute Ar-
beit und wünschen Ihr alles erdenklich Gute. Gleichzeitig begrü-
ßen wir Frau Knüttel und wünschen Ihr viel Spaß und Erfolg für 
diese neue Herausforderung.

Frau Scholl wird im Beisein ihrer Nachfolgerin Frau Knüttel mit einem klei-
nen Präsent der Gemeinde verabschiedet
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Fahrbahnerneuerung der K 4912 zwischen 
Hausen und Feldkirch/Hartheim 
Vollsperrung ab 01.08.2022 
Die Kreisstraße K 4912 zwischen der B 31 bei Hausen und der K 
4934 bei Feldkirch wird ab dem 01.08.2022 voll gesperrt. Auf einer 
Länge von ca. 950m werden die oberen 10 cm der Fahrbahn ab-
gefräst und durch eine 6 cm starke Binder- und 4 cm starke Deck-
schicht ersetzt. Auf einer Länge von ca. 250m wird zusätzlich der 
Straßenaufbau durch eine 12 cm starke Tragschicht verstärkt. 

Die Umleitung erfolgt für ca. 3 Wochen aus Richtung Hausen/Bad 
Krozingen über die B 31 in Richtung Rimsinger Ei und die L 134 in 
Richtung Hartheim und umgekehrt. In Hartheim wird der Verkehr 
aufgrund der Baustelle in der Rheinstraße über das Industriege-
biet, die Freiburgerstraße und die Feldkircherstraße umgeleitet. 
Die Umleitungsstrecke ist entsprechend ausgeschildert. 

Auch für den Radweg zwischen Feldkirch-Hausen wird eine eige-
ne Umleitung (Bachstraße Feldkirch - unter Autobahn in Richtung 
Grezhausen - rechts in Richtung Hausen) ausgeschildert. 

Der P + R Parkplatz an der Kreuzung B31/K4912 bei Hausen ist in 
der Zeit der Bauarbeiten nicht anfahrbar. 

Das Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald, als Straßenbaulast-
träger, bittet die betroffenen Verkehrsteilnehmer um Verständnis. 

Vollsperrung ab 01.08.2022 
Änderungen beim ÖPNV
Aufgrund der Fahrbahnerneuerung der K 4912 ergeben sich für 
den Linienfahrplan der Firma Rast Reisen folgende Änderungen:

• Neuer Fahrweg der Linien 241 und 242:
(bei der Linie 242 kommt es hier bei den „normalen“ Fahrten dieser 
Linie zu Änderungen - die Schnellbusfahrten der Linie 242 sind nicht 
betroffen, siehe unten) 
Bremgarten/Stube – Feldkirch/Friedhof – Hartheim/Friedhof und 
weiter über Grezhausen nach Hausen. 
Die Haltestelle Lindenstraße in Bremgarten, die Haltestelle Feu-
erwehrhaus in Hartheim sowie die Haltestelle Rathaus werden in 
dem genannten Zeitraum nicht bedient. 
Die Haltestellen Feldkirch Rathaus und Hartheim Rathaus werden 
an die jeweiligen Friedhöfe verlegt. 
Die Abfahrtszeiten in Feldkirch ab der Ersatzhaltestelle “Friedhof“ 
müssen um 6 Minuten vorverlegt werden, als im Fahrplan angegeben.

• Keine Änderungen bei Schnellbuslinie 242 und Linie 245
Bei der Schnellbuslinie 242 von Bremgarten nach Bad Krozingen 
und zurück, ergeben sich keine Änderungen der Haltestellen bzw. 
des Fahrweges. 
Die Linie 245 (Heitersheim nach Müllheim) ist von der Maßnahme 
nicht betroffen. 

Für eventuelle Fahrplanverspätungen bittet die Firma Rast um Ver-
ständnis.

Geänderte Abfahrtszeiten ab Feldkirch
Ersatzhaltestelle Friedhof
Gültig ab 01.08.2022 Dauer für ca. 3 Wochen
Linie 241 nach Freiburg

Montag - Freitag Samstag

NEU: 05.32 h 06.42 h

06.17 h 08.42 h

06.44 h 13.57 h

07.44 h 16.02 h

08.44 h 17.47 h

12.28 h

14.02 h

16.02 h

16.57 h

18.57 h

20.16 h

Linie 242 nach Bad Krozingen

Montag - Freitag Samstag Sonntag
NEU: 05.47 h 06.42 h 09.28 h

06.27 h 08.44 h 11.28 h

07.57 h 10.03 h 13.28 h

08.44 h 12.03 h 15.28 h

10.03 h 13.28 h 17.28 h

11.28 h 13.58 h 19.28 h

13.08 h 16.03 h

14.02 h 18.48 h

15.32 h 21.23 h

16.02 h 22.32 h

16.57 h

18.03 h

18:57 h

22:32 h
INFO: Die Haltestelle Feldkirch 
Friedhog wird vom Schnellbus 
und für die AST-Verbindungen 
nicht angefahren. Für diese gilt 
nach wie vor die Haltestelle 
"Feldkirch Rathaus“.

Angabe der Bodenrichtwerte für die Feststellungserklärung der Grundsteuer 
Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass die in der Tabelle aufgeführten Bodenrichtwerte, die im Mitteilungsblatt vom 08. Juli veröffent-
licht wurden, eine Zusammenfassung der Hartheimer Gebiete sind. Um den genauen Bodenrichtwert Ihres Grundstückes zu ermitteln, 
sind über den Link auf unserer Startseite www.hartheim.de oder direkt auf der Homepage des Gemeinsamen Gutachterausschusses 
https://www.muellheim.de/stadtentwicklung-wirtschaftsfoerderung/bodenrichtwerte/orte/hartheim/ die dazugehörigen gra-
phischen Darstellungen der Richtwertzonen veröffentlicht. 

Hier ist genau ersichtlich, welche Bodenrichtwerte für die jeweilige Grundstückslage gelten. Die Bodenwerte der Außenbereiche sind 
ebenfalls über diese Homepage, unter „zusätzliche Werte“, zu entnehmen. 
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Fälligkeit von Steuern 
Wir weisen darauf hin, dass am 15.08.2022 die Quartalsraten für 
die Grund- und die Gewerbesteuer fällig werden.   

Sollten die fälligen Steuerbeträge bis zu diesem Termin nicht auf 
eines der unten aufgeführten Konten der Gemeindekasse ein-
gegangen sein, müssen wir die gesetzlichen Säumniszuschläge 
und Mahngebühren erheben. 

Bitte bezahlen Sie bargeldlos auf eines unserer Konten oder er-
teilen Sie uns eine Abbuchungsermächtigung. Bei den Teilneh-
mern am Abbuchungsverfahren werden wir die fälligen Beträge 
in den nächsten Tagen von den entsprechenden Konten abbu-
chen. 

Bei Überweisung auf unser Konto geben Sie bitte das vollständi-
ge Buchungszeichen an. 

Unsere Konten: 
Sparkasse Staufen-Breisach 
IBAN: DE78 6805 2328 0009 0003 40; BIC: SOLADES1STF 

Volksbank Breisgau Markgräflerland
IBAN: DE17 6806 1505 0000 6854 53; BIC: GENODE61IHR

in der Zeit vom 04.04.2022 bis 06.05.2022 durchgeführt. 

Im Rahmen der Offenlage wurden von Seiten der Behörden und 
Träger öffentlicher Belange verschiedene Stellungnahmen zur 
Bebauungsplanänderung vorgetragen. Herr Schill vom Büro fsp.
stadtplanung aus Freiburg erläutert in der Sitzung die wesentlichen 
Stellungnahmen mit Beschlussvorschlägen. Da hinsichtlich des 
Lärmschutzes noch eine Festsetzung in die Bebauungsvorschriften 
ergänzend aufgenommen wurde und es sich hierbei um eine inhalt-
liche Änderung handelt, wird es erforderlich, eine erneute Offenlage 
gem. § 4a Abs. 3 BauGB durchzuführen. Zudem wurde in der Sitzung 
angeregt, dass der Lärmschutz im Bereich des südwestlichen Teil-
bereichs ebenfalls als lärmabsorbierende Schallschutzwand ausge-
führt werden soll. Hierfür wurde der Beschluss um Punkt c) erweitert.  

Einstimmiger Beschluss:
a) Der Gemeinderat behandelt die eingegangenen Stellungnahmen 

aus der Offenlage gemäß den vorliegenden Beschlussvorschlägen 
(Abwägung). 

b) Der inhaltlich geänderte Planentwurf wird gebilligt und die Verwal-
tung beauftragt, eine erneute Offenlage gemäß § 4a Abs. 3 BauGB 
i.V.m. § 3 Abs. 2 BauGB (Beteiligung der Öffentlichkeit) und i.V.m. § 4 
Abs. 2 BauGB (Behörden und Träger öffentlicher Belange) durchzu-
führen. Die erneute Öffentlichkeitsbeteiligung erfolgt in Form einer 
Planauslegung. 

c) In der Ausführungsplanung soll im südwestlichen Teilbereich eine 
hochabsorbierende Lärmschutzwand aufgenommen werden.

4. Bebauungsplan und örtliche Bauvorschriften „Geschäfts- 
und Bürogebäude Zipfel 
Die Firma Zipfel OHG beabsichtigt am bestehenden Standort ein 
Büro- und Geschäftsgebäude auf einem ehemaligen Kiesbunker 
zu erstellen. Zur planungsrechtlichen Sicherung dieses Vorhabens 
wurde ein vorhabenbezogener Bebauungsplan mit Vorhaben- und 
Erschließungsplan gemäß § 2 Abs. 1 BauGB aufgestellt. Der Entwurf 
des vorhabenbezogenen Bebauungsplans wurde entsprechend 
dem Beschluss des Gemeinderates vom 15.12.2020 öffentlich be-
kanntgemacht und eine frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit 
sowie der Behörden und Träger öffentlicher Belange vom 01.02.2021 
bis einschließlich 05.03.2021 durchgeführt. 

Nach weiteren Abstimmungsgesprächen mit der Firma Zipfel OHG, 
dem Planungsbüro fsp.stadtplanung und Herrn Rechtsanwalt Till 
Bannasch soll aus verschiedenen Gründen anstatt eines vorhaben-
bezogenen Bebauungsplans nun ein Angebots-Bebauungsplan zur 
Anwendung kommen. Zur Sicherung des Vorhabens wird zusätzlich 
zum Bebauungsplan ein städtebaulicher Vertrag zwischen der Ge-
meinde und dem Vorhabenträger abgeschlossen. 

Vor diesem Hintergrund wurde in öffentlicher Sitzung am 22.02.2022 
der geänderte Planentwurf gebilligt und die Offenlage gemäß § 3 
Abs. 2 BauGB (Beteiligung der Öffentlichkeit) und § 4 Abs. 2 BauGB 
(Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange) durch-
geführt. 

Die eingegangenen Anregungen und Stellungnahmen wurden in 
der Sitzung von Herrn Schill vom Büro fsp.stadtplanung vorgestellt 
und erläutert. Aufgrund inhaltlicher Änderungen, wird es erforder-
lich, eine erneute (2.) Offenlage durchzuführen. 

Einstimmiger Beschluss:
a) Der Gemeinderat behandelt die eingegangenen Stellungnahmen 

aus der Offenlage gemäß den vorliegenden Beschlussvorschlägen 
(Abwägung). 

b) Der inhaltlich geänderte Planentwurf wird gebilligt und die Verwal-
tung beauftragt, eine erneute, eingeschränkte Offenlage gem. § 4a 
Abs. 3 BauGB i.V.m. § 3 Abs.2, § 4 Abs. 2 BauGB (Beteiligung der Be-
hörden und Träger öffentlicher Belange) durchzuführen. Die erneute 
Öffentlichkeitsbeteiligung erfolgt in Form einer Planauslegung. 

5. Bestellung des Feuerwehrkommandanten und des stellver-
tretenden Feuerwehrkommandanten 
Nach § 8 Abs. 2 Feuerwehrgesetz werden der ehrenamtlich tätige 
Feuerwehrkommandant und sein Stellvertreter durch die aktiven 
Angehörigen der Gemeindefeuerwehr auf die Dauer von fünf Jahren 

AUS DEM GEMEINDERAT

Sitzungsbericht zur Gemeinderatsitzung
vom 26. Juli 2022 
1. Anerkennung der Niederschriften 
Die Niederschriften der öffentlichen und nichtöffentlichen Sitzung 
vom 28. Juni 2022 wurden von zwei Gemeinderäten unterzeichnet 
und genehmigt.  

2. Bekanntgabe der Beschlüsse aus der nichtöffentlichen Ge-
meinderatsitzung 
Bürgermeister Stefan Ostermaier gibt folgende Beschlüsse aus der 
nichtöffentlichen Sitzung vom 28.06.2022 bekannt: 
• Der Beschäftigungsumfang einer Erzieherin wird auf Antrag re-

duziert. 
• Die Leitung und die stellvertretende Leitung einer Kita werden 

aufgrund tariflicher Bestimmungen rückwirkend zum 01.01.2022 
höhergruppiert. 

• Ein Mitarbeiter wird aufgrund tariflicher Regelungen in eine an-
dere Entgeltstufe eingruppiert. 

3. 2. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplans sowie Er-
lass örtlicher Bauvorschriften „Unterm Dorf“ im beschleunigten 
Verfahren nach § 13a BauGB 
Der Bebauungsplan „Unterm Dorf“ wurde am 25.04.1978 als Satzung 
beschlossen und am 14.08.1978 genehmigt. Eine erste Änderung er-
folgte im Jahr 1982 mit dem wesentlichen Inhalt, dass Maß der bau-
lichen Nutzung sowohl im Gewerbegebiet als auch im Industriege-
biet zu reduzieren. 

Im Zusammenhang mit den seit Jahren geplanten Schallschutz-
maßnahmen entlang der BAB 5 in Form eines Lärmschutzwalles 
und einer Lärmschutzwand soll die verkehrliche Situation in diesem 
Bereich neu geordnet werden. Grundlage für die geplanten Lärm-
schutzmaßnahmen sind die bereits abgeschlossenen Vereinbarun-
gen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Gemeinde 
Hartheim am Rhein. 

Der Aufstellungsbeschluss gem. § 2 Abs. 1 BauGB und der Beschluss 
zur Durchführung der Offenlage gemäß § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 
BauGB erfolgte in der Gemeinderatssitzung am 22.02.2022. Die Of-
fenlage für die Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 2 BauGB und der Behör-
den sowie Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB wurde 
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gewählt. Zusätzlich sind eine Zustimmung des Gemeinderats und 
die Bestellung durch den Bürgermeister erforderlich.  

Einstimmiger Beschluss:
Der Gemeinderat stimmt der Bestellung von Herrn Tobias Zehr zum 
Feuerwehrkommandanten und Herrn Andreas Leberer zum stell-
vertretenden Kommandanten der Gesamtfeuerwehr Hartheim am 
Rhein zu. Der Bürgermeister wird beauftragt, die nach dem Feuer-
wehrgesetz vorgesehene Bestellung förmlich vorzunehmen. 

Bürgermeister Stefan Ostermaier bedankt sich bei den Wiedergewähl-
ten und allen anderen Feuerwehrangehörigen für ihr Engagement.

Tobias Zehr wird von Bürgermeister Stefan Ostermaier für weitere 5 Jahre 
zum Feuerwehrkommandanten der Freiwilligen Feuerwehr Hartheim am 
Rhein bestellt.

6. Auftragsvergabe: Umstellung auf Digitalfunk bei der Feuer-
wehr Hartheim am Rhein 
Mit der Einführung des Digitalfunk BOS sollen alle Organisationen 
mit Sicherheitsaufgaben ein gemeinsames Funknetz nutzen. In un-
serem Unterstützungsbereich ist vorgesehen, dass in diesem Jahr 
mit der Umstellung auf Digitalfunk begonnen werden soll. Aus 
diesem Grund hat die Gemeinde im Januar einen entsprechenden 
Zuschussantrag gestellt. Mittlerweile hat die Gemeinde den Bewil-
ligungsbescheid für die Ersatzbeschaffung von 5 Feststationen und 
9 Fahrzeugfunkgeräten erhalten. Der bewilligte Zuschussbetrag be-
läuft sich auf 8.400 €.  

Die von der Feuerwehr präferierten Geräte der Marke Motorola sind 
derzeit lediglich von der Firma Meder CommTech GmbH aus Frei-
burg-Tiengen lieferbar. Alle anderen Händler können derzeit keine 
Lieferung garantieren. Die bisherigen Geräte wurden ebenfalls von 
der Fa. Meder bezogen.  

Das Angebot der Firma Meder CommTech GmbH für die Umstellung 
auf Digitalfunk beläuft sich auf insgesamt 49.713,66 € zuzüglich 
MwSt. Im Haushaltsplan wurden Mittel in Höhe von 60.000 € für die 
Umstellung auf Digitalfunk eingestellt.  

Einstimmiger Beschluss:
Die Verwaltung empfiehlt dem Gemeinderat, der Firma Meder 
CommTech GmbH aus Freiburg-Tiengen den Auftrag für die Umstel-
lung auf Digitalfunkt zum Angebotspreis von 49.713,66 € zuzüglich 
MwSt. zu erteilen. 

7. Auftragsvergabe: Leistungsphase 1 und 2 für die Freiraum-
planung des Gesamtareals der „Neuen Mitte“ 
Im Juni wurde der Bauantrag für die geplanten neuen Gebäude in 
der „Neuen Mitte Hartheim“ eingereicht. Die Sozialstation möchte 
noch in diesem Jahr mit dem Bau ihres Gebäudes beginnen. Aus die-
sem Grund ist es erforderlich, nun auch mit der Freiraumplanung zu 
starten. Die Verwaltung ist der Auffassung, dass in diesem Zuge das 
gesamte Areal zwischen Schwarzwaldstraße und Feldkircher Stra-

ße betrachtet werden sollte. Hierzu zählen unter anderem auch die 
Flächen für den geplanten Spielplatz, die Parkplätze sowie der Rat-
hausvorplatz und der Platz vor der Kirche. So könnte ein schlüssiges 
Konzept für den gesamten genannten Bereich für die nächsten Jah-
re erstellt werden. Die Umsetzung könnte dann künftig in einzelnen 
Schritten und Bereichen erfolgen.  

Die Verwaltung hat deshalb in Absprache mit der Sozialstation Kon-
takt mit dem Landschaftsarchitekturbüro faktorgruen aus Freiburg 
aufgenommen. In einem ersten Schritt soll ein Vorentwurf für den 
gesamten Bereich erstellt werden (Leistungsphasen 1+2 nach HOAI). 
Hierfür hat das Büro faktorgruen ein Angebot zum Pauschalpreis von 
22.000,00 € netto, zuzüglich 5% Nebenkosten abgegeben. Die auf 
das Gelände der Sozialstation und der noch zu gründenden kom-
munalen Wohnbau GmbH entfallenden Planungskosten werden von 
diesen dann im Nachgang übernommen. 

Einstimmiger Beschluss:
Die Verwaltung wird ermächtigt, dass Büro faktorgruen aus Freiburg 
mit der Grundlagenermittlung und der Vorplanung für den Bereich 
des Gesamtareals der „Neuen Mitte“ zum Angebotspreis von 22.000 
€ netto zuzüglich 5% Nebenkosten zu beauftragen. 

8. Anschaffung eines Ratsinformationssystems 
Die Einführung eines Ratsinformationssystemes (RIS) ist schon seit 
einigen Jahren Ziel der Gemeindeverwaltung und wurde auch aus 
den Reihen des Gemeinderates vermehrt gewünscht. 

Ein RIS ist ein Onlineportal, in dem die Termine, Vorlagen, Beschlüs-
se, Protokolle etc. der Öffentlichkeit sowie den Gemeinde- und 
Ortschaftsräten zur Verfügung gestellt werden können. Die Ge-
meinde- und Ortschaftsräte können die Vorlagen mobil einsehen 
und bearbeiten sowie „platzsparend“ aufbewahren. Der Druck und 
Versand der Vorlagen vor den Sitzungen kann entfallen, so dass die 
Verwaltung Aufwand und Papier einsparen kann. 

Weitere Ziele sind eine bessere Information der interessierten Öf-
fentlichkeit durch das einfach zu bedienende Onlineportal, in dem 
die Bürger vor und nach den Sitzungen alle relevanten Informatio-
nen einsehen können und somit nicht mehr auf das Gemeindeblatt 
warten müssen. Über Suchfunktionen können alle Dokumente zu 
einem bestimmten Thema gefunden werden. 

Die Ratsinformationssysteme können mit allen marktüblichen mo-
bilen Geräten genutzt werden. Die Verwaltung geht davon aus, dass 
die meisten Gemeinde- und Ortschafsräte bereits über geeignete 
Geräte verfügen oder eine Anschaffung ohnehin planten. Deshalb 
soll den Gemeinde- und Ortschaftsräten ein monatlicher Auslagen-
ersatz von 10 € für die Nutzung ihrer privaten Endgeräte im Rahmen 
ihres Ehrenamtes bezahlt werden. 

Die Gemeindeverwaltung hat sich zwei geeignete Ratsinformations-
systeme vorstellen lassen und spricht sich für das günstigere Ange-
bot der Fa. comundus regisafe GmbH aus. 

Einstimmiger Beschluss:
1. Der Gemeinderat beschließt die Einführung eines Ratsinformati-

onssystems. Die Einführungsphase soll nach der Sommerpause 
2022 beginnen. Der Gemeinderat beschließt, einen Auslagener-
satz von 10 € monatlich für alle Gemeinde- und Ortschaftsräte, 
welche das Ratsinformationssystem auf Ihrem privaten Endgerät 
nutzen. 

2. Das Ratsinformationssystem soll bei bei der Fa. comundus regi-
safe GmbH beschafft werden. 

9. Neuerteilung der wasserrechtlichen Erlaubnis, Errichtung 
und Betrieb eines neuen Tiefbrunnens zur Bewässerung der 
Beregnungsflächen des Wasser-und Bodenverband Langebal-
ken, Gemarkung Schlatt, hier: Stellungnahme der Gemeinde 
Hartheim als Träger öffentlicher Belange 
Der Wasser- und Bodenverband Langebalken betreibt aktuell vier 
Tiefbrunnen zur Grundwasserentnahme. Ein fünfter Brunnen zur Er-
gänzung der Beregnungskapazität soll gebaut werden. 

Diesbezüglich hat der Beregnungsverband die Erteilung der was-
serrechtlichen Erlaubnis zum Betrieb der Brunnenanlage zur land-
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wirtschaftlichen Feldberegnung beantragt. Die bisher genehmigten 
maximalen Wasserentnahmen mussten vor dem Hintergrund der 
letzten, relativ trockenen Sommerhalbjahre angepasst bzw. erhöht 
werden. Die wasserrechtlichen Erlaubnisse müssen daher neu erteilt 
werden. Weiterhin muss zur Abdeckung des Wasserbedarfs ein zu-
sätzlicher Tiefbrunnen (TB 5) errichtet werden. 

Die bisherige wasserrechtliche Erlaubnis der Brunnen 1-4 deckte 
eine Entnahme von 419.000 cbm ab. Im Jahr 2018 wurden 645.436 
cbm, im Jahr 2019 518.195 cbm und im Jahr 2020 504.569 cbm 
Grundwasser gefördert. Die Zahlen belegen, dass aufgrund der kli-
matischen Bedingungen, die Grundwasserförderung für die Bereg-
nung deutlich gestiegen ist. Die beantragte Förderleistung wird in 
einem Normaljahr 705.024 cbm und in einem Extremjahr 886.999 
cbm inkl. neuem Tiefbrunnen 5 betragen. Somit wird sich die Ent-
nahmemenge verdoppeln. 

Die Gemeinde Hartheim am Rhein wurde aufgefordert eine Stel-
lungnahme zum Antrag des Wasser- und Bodenverband Langebal-
ken abzugeben. Folgende Stellungnahme wurde von der Verwal-
tung erarbeitet: 

Die Gemeinde Hartheim am Rhein sieht den Antrag und den Bau eines 
zusätzlichen Brunnen 5 als kritisch an. Die „drastische“ Erhöhung der 
Entnahmemenge wird abgelehnt. Die Gemeinde Hartheim am Rhein 
geht davon aus, dass die Entnahmemengen der bisherigen wasserrecht-
lichen Erlaubnisse von anderen Beregnungsgemeinschaften ebenso in 
der Zukunft angepasst werden müssen, damit bei zukünftigen Trocken-
jahren eine entsprechende Bewässerung durchgeführt werden kann. 
Hierbei ist von der Fachbehörde zu prüfen, wie sich die höheren Entnah-
memengen der Wasser- und Bodenverbände sowie der Beregnungsge-
meinschaften negativ auf die Sicherstellung der Trinkwasserversorgung 
und auf die Bürgerinnen und Bürger auswirkt. 

Mehrheitlicher Beschluss:
Die Verwaltung empfiehlt dem Gemeinderat, der vorgeschlagenen 
Stellungnahme bezüglich des Antrags auf Neuerteilung der wasser-
rechtlichen Erlaubnis des Wasser- und Bodenverbandes Langebal-
ken zuzustimmen. 

10. Berichte der Verwaltung 
Bürgermeister Stefan Ostermaier informiert über folgende Punkte:
• Die Gründungsversammlung des neu geplanten Wasser- und 

Bodenverbands wurde durch das Landratsamt abgesagt. Am 
06.08.2022 wird es dazu einen Rundfunkbeitrag bei SWR 2 mit ei-
ner Stellungnahme der Gemeinde geben.

• Für die Stellungnahme zum geplanten Kiesabbau der Fa. Hol-
cim hat eine Beratung der Arbeitsgruppe und dem Anwalt der 
Gemeinde stattgefunden. Für die Stellungnahme der Gemeinde 
wurde eine Fristverlängerung bis Ende September beantragt und 
genehmigt. In der Septembersitzung soll für die Stellungnahme 
der Gemeinde eine Beschlussfassung erfolgen. 

• Der Erörterungstermin zur Bürgertrasse der Deutschen Bahn hat 
über einen Zeitraum von sieben Tagen stattgefunden. Die betrof-
fenen Gemeinden waren mit den beauftragten Rechtsanwälten 
gut vertreten. Neben Baustellenlärm und Baustellenverkehr, war 
die Gemeindeverbindungsstraße Feldkirch-Tunsel sowie die Rad-
wegeverbindung Feldkirch-Schlatt die wesentlichsten Kritikpunk-
te der Gemeinde. Letztlich muss nun das Eisenbahnbundesamt 
über die schriftlichen und bei der Erörterung vorgetragenen Ein-
wendungen entscheiden. 

• Bürgermeister Stefan Ostermaier bedankt sich bei allen teilneh-
menden Vereinen für Ihr Engagement und bei den Anwohnern für 
das entgegengebrachte Verständnis beim diesjährigen Peter- und 
Paul Fest. 

• Per Rechtsverordnung wurde durch das Landratsamt aufgrund 
der derzeitigen stark erhöhten Brandgefahr Feuer im Wald verbo-
ten. Bürgermeister Ostermaier bittet die Bevölkerung um Einhal-
tung dieser Vorgaben. 

• Das Mitteilungsblatt der Gemeinde macht von Kalenderwoche 32-
34 Sommerpause.

• Am 27.08.2022 führt die Deutschland-Tour durch die Ortsteile 
Feldkirch und Bremgarten. Ein besonderer Dank geht an die Frei-
willige Feuerwehr, die die kompletten Absperrmaßnahmen im Ort 
übernimmt. 

• Ab dem 01.08.2022 ist die Strecke Hausen-Feldkirch/Hartheim 
für die Dauer von drei Wochen aufgrund von Sanierungsarbei-
ten komplett gesperrt. Dadurch ergibt sich auch eine geänderte 
Streckenführung im Linienverkehr des ÖPNV und für die Radwe-
geverbindung. Ein entsprechender Hinweis ist im Mitteilungsblatt 
veröffentlicht.

• In der Rheinstraße konnte der Feinbelag am 26.07.2022 fertigge-
stellt werden. In den nächsten Tagen werden noch Markierungsar-
beiten durchgeführt und ab dem 01.08.2022 wird der Teilbereich 
bis zur Kreuzung Feldkircher Straße/Rheinstraße wieder für den 
Verkehr geöffnet. Die Tempo-30 Schilder wurden bereits ange-
bracht. Zudem werden in der Rheinstraße zwei neue Parkverbots-
zonen eingerichtet. 

• Auf dem Spielplatz in Bremgarten wird ein Spielgerät durch ein 
neues „Chragerhaus“ für Kleinkinder ersetzt. 

11. Anfragen und Anregungen aus dem Gemeinderat  
Gemeinderat Christian Link lädt alle Interessierten zur offenen Probe 
des Musikverein Hartheim am 28.07.2022 ein. Zudem teilt er mit, dass 
es im Bereich des Friessees in letzter Zeit mehrmals zu Sachbeschä-
digungen an parkenden Fahrzeugen gekommen ist. Hier wurden an 
vermeintlich „falsch parkenden“ Fahrzeugen Reifen abgestochen. 

Bürgermeister Ostermaier weist ausdrücklich darauf hin, dass Selbst-
justiz keine Lösung ist. Der Gemeinde sind die Vorfälle ebenfalls be-
kannt und die Polizei ist informiert. Aus diesem Grund wird im kom-
menden Mitteilungsblatt ein Hinweis dazu veröffentlicht.  

Gemeinderat Heiko Schulz berichtet, dass er bezüglich der derzeiti-
gen Beregnung von landwirtschaftlichen Flächen mehrmals ange-
sprochen wurde. Er bittet darum, dass darauf geachtet wird, dass 
keine Straßen und Radwege beregnet werden. 

12. Einwohnerfragen  
Von den anwesenden Einwohnern wurden keine Fragen gestellt. 

ABFALLTERMINE

Nächste Leerungen 
Restmüllgefäße 11.08.2022 (Hartheim + Feldkirch) 
Restmüllgefäße 12.08.2022 (Bremgarten) 
Biomüll 15.08.2022 
Gelber Sack 19.08.2022 
Altpapiersammlung 20.08.2022 (Bremgarten) 
Biomüll 22.08.2022 
Papiertonne 22.08.2022 (Hartheim) 
Papiertonne 23.08.2022 (Bremgarten + Feldkirch) 
Restmüllgefäße 25.08.2022 (Hartheim + Feldkirch) 
Restmüllgefäße 26.08.2022 (Bremgarten) 
Biomüll 29.08.2022 

Telefonnummern der TREA Breisgau im Gewerbepark Breisgau 
Für Kontakte bezüglich Öffnungszeiten, Anlieferungen und Abfall-
wirtschaft (besetzt: Mo - Fr von 7:00 - 18:00 Uhr)  07634/5079-122
Verwaltung, Veranstaltungen und Besichtigungen 07634/5079-0
(besetzt: Mo - Fr von 8:00 - 16:30 Uhr) 
Notfällen (24 Std. besetzt)  07634/5079-222
Fax- Nummer: 07634/5079-135 
E-Mail-Adresse: breisgau@eew-energyfromwaste.com 
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RAZ Breisgau
Anlieferungszeiten für private Haushalte/Sperrmüllanlieferung:
Montag und Dienstag: 09.00 bis 15.00 Uhr 
Donnerstag und Freitag: 12.00 bis 18.00 Uhr 
Samstag: 08.00 bis 12.00 Uhr 
Gebührenfrei angenommen werden alle klassischen Wertstoffe wie 
Schrott, Papier und Kartonage, Elektroschrott, Kork, DVD und CD, 
Flaschenglas, Grünschnitt sowie Sperrmüll mit Sperrmüllkarte. 
Adresse: RAZ Breisgau (Gewerbepark Breisgau) Ehrenkirchener Stra-
ße 3, 79427 Eschbach, Tel. 07634/6949385, E-Mail: alb@lkbh.de 
Servicetelefon der ALB: 0761-2187-9707 

Die Abfallwirtschaft Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald 
informiert:   
Müllsackverkaufsstellen in Hartheim 
Derzeit kann die Bevölkerung von Hartheim in folgenden Verkaufs-
stellen die landkreiseinheitlichen Restmüllsäcke zum Preis von 5,00 
EUR erwerben: 

Hartheim  -  Tankstelle Sedelmeier, Vogesenstr. 25 
- Metzgerei Widmann, Rheinstraße 22 

Bremgarten - Getränkelädele „Zum Durstlöscher“, 
  St. Stephanusstraße 2 

Bei eventuellen Fragen wenden Sie sich bitte an: 
ALB, Tel. 0761/2187-9707 

Werte unseres Wassers 
(Weitere Daten finden sie auf unserer Homepage) 
Härtegrad *dH Härtebereich (Waschmittel) Nitratgehalt mg/l 
12,6 2,25 / mittel 21,9

Öffentliche Bekanntmachung

Erneute öffentliche Auslegung des Entwurfs der 2. Bebauungsplanänderung
und Erlass örtlicher Bauvorschriften

„Unterm Dorf“
Der Gemeinderat der Gemeinde Hartheim am Rhein hat am 
26.07.2022 in öffentlicher Sitzung den Entwurf der 2. Änderung und 
Erweiterung des Bebauungsplans „Unterm Dorf“ und den Erlass der 
örtlichen Bauvorschriften gebilligt und beschlossen, diesen nach § 
4a Abs. 3 BauGB i.V.m. § 3 Abs. 2 BauGB erneut öffentlich auszulegen.

Ziele und Zwecke der Planung
Der Bebauungsplan „Unterm Dorf“ wurde am 25.04.1978 als Satzung 
beschlossen und am 14.08.1978 genehmigt. Eine erste Änderung er-
folgte im Jahr 1982 mit dem wesentlichen Inhalt, das Maß der bau-
lichen Nutzung (GRZ, GFZ und Geschossigkeit) sowohl im Gewerbe-
gebiet als auch im Industriegebiet zu reduzieren.

Der Bebauungsplan wurde damals mit dem Ziel aufgestellt, entlang 
der Bundesautobahn (BAB 5) entsprechende Industrieflächen zur 
Verfügung zu stellen.

In dem Gebiet haben sich in den letzten Jahren für die Region be-
deutende Industrieunternehmen angesiedelt.

Eine dieser Firmen beabsichtigt nun, den bestehenden Betrieb im 
Hinblick auf die aktuellen Erfordernisse umzustrukturieren. Hierzu 
zählt u.a. die Errichtung eines neuen Betriebsgebäudes. In diesem 
Zusammenhang soll die verkehrliche Situation in diesem Bereich 
neu geordnet und die schon seit Jahren geplanten Schallschutzmaß-
nahmen entlang der BAB 5 in Form eines Lärmschutzwalles und ei-
ner Lärmschutzwand planungsrechtlich gesichert und auch zeitnah 
umgesetzt werden. Grundlage für diese Lärmschutzmaßnahme sind 
die bereits abgeschlossenen Vereinbarungen zwischen der Bundes-
republik Deutschland und der Gemeinde Hartheim am Rhein. D.h. 

dass die Lärmschutzwand durch die Straßenbaubehörde auf Kosten 
der Bundesrepublik Deutschland erstellt wird und der Bau des Lärm-
schutzwalls sowie die Verkehrserschließung durch die Gemeinde 
Hartheim bzw. den Vorhabensträger erfolgt.

Hierzu liegt bereits eine konkrete Entwurfsplanung vor, welche im 
Vorfeld des Verfahrens bereits mit der zuständigen Stelle der Au-
tobahn GmbH des Bundes, Niederlassung Südwest, Außenstelle 
Freiburg abgestimmt wurde.

Diese Entwurfsplanung bildet die Grundlage für die notwendige 
Änderung des bestehenden Bebauungsplanes „Unterm Dorf“, der 
zeichnerisch in Form eines Deckblattes für den maßgebenden Be-
reich geändert werden soll.

Der Gemeinderat der Gemeinde Hartheim am Rhein befürwortet 
ausdrücklich diese Planung, da zum einen der Lärmschutz für diesen 
Bereich im Hinblick auf die BAB 5 nun endgültig erfolgen kann und 
zum anderen für den bestehenden Betrieb entsprechende Entwick-
lungsmöglichkeiten offengehalten werden. Damit einhergehend 
können die bestehenden Arbeitsplätze an dem Standort gesichert 
und neue Arbeitsplätze geschaffen werden.

Mit der vorliegenden 2. Änderung des Bebauungsplanes „Unterm 
Dorf“ werden im Einzelnen folgende Ziele und Zwecke verfolgt:

• Sicherung des Lärmschutzes entlang der BAB 5
• Schaffung von adäquaten Entwicklungsmöglichkeiten für den 

bestehenden Betrieb
• Neuordnung der Erschließung
• Berücksichtigung artenschutzrechtlicher Belange

 AMTLICHE NACHRICHTEN

RENTENVERSICHERUNG
Sprechstunden der

Rentenberatung im Rathaus  
Die Gemeinde Hartheim am Rhein bietet den Bürgerinnen und Bür-
ger, unter Einhaltung der Hygiene und Abstandsregelungen, die 
Rentenberatung durch Mitarbeiter der Deutschen Rentenversiche-
rung Bund an. 

Es können Fragen in Bezug auf die Rentenversicherung gestellt wer-
den und Sie bekommen Hilfe beim Ausfüllen von Formularen, Kon-
tenklärungen und Rentenanträgen. 

Die Sprechstunden finden am 1. Mittwoch im Monat bei Herrn 
Rees und am 3. Mittwoch im Monat bei Frau Schmidt im Erdge-
schoss Zimmer 5 des Rathauses statt. 

Bitte beachten Sie, dass eine Rentenberatung nur nach telefonischer 
Terminvereinbarung im Sekretariat Tel: 07633/9105-0 möglich ist. 

Zum Sprechtag bringen Sie bitte alle Versicherungsunterlagen der 
Deutschen Rentenversicherung, Personalausweis, Steuer-Identifika-
tionsnummer, Bankverbindung (IBAN + BIC) und den Krankenkas-
senausweis mit. 
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Die zeichnerische Änderung (Deckblatt) beschränkt sich auf die 
Grundstücke Flst. Nrn. 11 (Teil), 3444/1 (Teil), 3451 (Teil), 3455, 3457 
(Teil), 3465/2, 3465/3 (Teil), 3465/4 (Teil), 3467 (Teil) und 3467/1 (Teil) 
welche sich innerhalb des Geltungsbereiches des bestehenden 
Bebauungsplans „Unterm Dorf“ befinden. Einbezogen in den Gel-
tungsbereich wird zudem ein Teil des Grundstücks Flst. Nr. 3372/2 
(BAB). Der Erlass der örtlichen Bauvorschriften umfasst den gesam-
ten Geltungsbereich des Bebauungsplans.

Im Einzelnen gilt der Lageplan vom 26.07.2022. Der Geltungsbereich 
ist im untenstehenden Kartenausschnitt dargestellt (ohne Maßstab).

Die 2. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplans mit Erlass der 
örtlichen Bauvorschriften wird im beschleunigten Verfahren nach § 
13a BauGB (Bebauungsplan der Innenentwicklung) ohne Durchfüh-
rung einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB durchgeführt. Der 
Öffentlichkeit sowie den berührten Behörden und sonstigen Trägern 
öffentlicher Belange wird hiermit erneut Gelegenheit zur Stellung-
nahme gegeben.

Der Entwurf der 2. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplans 
mit Erlass der örtlichen Bauvorschriften wird mit Begründung sowie 
der Checkliste der Artenschutzrelevanz zum Projekt „Hartheim Lärm-
schutzwall“, dem Maßnahmenkonzept Reptilien, die Umsetzung 
des Vergrämungs- und Schutzkonzeptes für Reptilien im Jahr 2021 
und der gutachterlichen Stellungnahme zur Dimensionierung einer 
Lärmschutzwand im Bereich des Kronimus Geländes vom

12.08.2022 bis einschließlich 12.09.2022

im Rathaus der Gemeinde Hartheim am Rhein, Feldkircher Straße 
17, Zimmer 11 zu folgenden Dienststunden öffentlich ausgelegt: 
Montag bis Freitag von 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr sowie Dienstag von 
14:00 bis 18:30 Uhr. Ergänzend können weitere Termine vereinbart 
werden.



DONNERSTAG, 04. AUGUST 2022 | 13Mitteilungsblatt der Gemeinde Hartheim

Alle Unterlagen können auch auf der Homepage der Gemeinde 
Hartheim unter https://www.hartheim.de/pb/Gemeinde+Hart-
heim+am+Rhein/aktuell/oeffentliche+bekanntmachungen.
html eingesehen werden.

Bestandteil der ausgelegten Unterlagen sind auch die nach Ein-
schätzung der Gemeinde wesentlichen, bereits vorliegenden 
umweltbezogenen Stellungnahmen:
• Landratsamt FB 410 Baurecht und Denkmalschutz - Stellung-

nahme vom 29.04.2022: Die zeichnerischen Festsetzungen zur 
geplanten Lärmschutzwand bzw. Lärmschutzwall sollten text-
lich dahingehend ergänzt werden, dass sich verbindliche An-
forderungen an die Anlagen ergeben (z.B. schallabsorbierende 
Oberflächengestaltung).

• Landratsamt FB 420 Untere Naturschutzbehörde - Stellung-
nahmen vom 01.03.2021 und 29.04.2022: Die erforderlichen 
externen Ausgleichsmaßnahmen im Hinblick auf Eidechsen 
sind vor Satzungsbeschluss vertraglich zu sichern. Diese sind 
auf ihre Eignung hin zu überprüfen. Für den Verlust von poten-
ziellen Brutstrukturen im Hinblick auf Vögel, sind mindestens 4 
Nisthilfen an geeigneten Stellen aufzuhängen. Diese wurden 
bereits fachgerecht aufgehängt. Die im Änderungsbereich 
vorhandenen Eidechsen sind vorläufig in geeignete Ersatzha-
bitate umzusiedeln, bevor diese dann nach Fertigstellung des 
Lärmschutzwalls wieder umgesiedelt werden. Die Entwicklung 
der Reptilienvorkommen ist im Rahmen eines Monitorrings zu 
überwachen. Die Ergebnisse sind zu dokumentieren. Entlang 
der Autobahn wird in ein Biotop eingegriffen. Hierzu ist eine 
Ausnahme erforderlich, welche bereits gestellt wurde.

• Landratsamt FB 430/440 Umweltrecht, Wasser und Boden - Stel-
lungnahme vom 29.04.2022: Im Plangebiet befindet sich eine 
altlastenverdächtige Fläche. Diese ist im zeichnerischen Teil 
entsprechend zu kennzeichnen. Hierbei sind die einschlägigen 
Vorschriften zu beachten. Im Hinblick auf den Boden und das 
Grundwasser sind während der Baumaßnahme die einschlägi-
gen Vorschriften zu beachten.

• Landratsamt FB 450 Gewerbeaufsicht - Stellungnahme vom 
29.04.2022: Für die Beurteilung des Verkehrslärms, hervorgeru-
fen durch die BAB 5, ist die Gemeinde in Eigenverantwortung 
zuständig.

• Landratsamt FB 520 Brand- und Katastrophenschutz - Stellung-
nahmen vom 29.04.2022: Im Plangebiet ist eine Löschwasser-
versorgung von 96m³/Stunde über einen Zeitraum von 2 Stun-

den sicherzustellen. Diese kann nach Prüfung sichergestellt 
werden.

• Landratsamt FB 530 Wirtschaft und Klima – Stellungnahme 
vom 29.04.2022: Hinweis, dass Material und Farbe der Gebäude 
so gewählt werden sollen, dass eine Aufheizung der Gebäude 
weitgehend vermieden wird. Es wird auf den Vorteil von be-
grünten Dächern, Fotovoltaikanlagen und Fassadenbegrünung 
hingewiesen.

• Landratsamt FB 580 Landwirtschaft - Stellungnahme vom 
29.04.2022: Durch den geplanten Lärmschutzwall werden land-
wirtschaftliche Flächen in Anspruch genommen. Zudem sind 
externe Ausgleichsmaßnahmen auf landwirtschaftlichen Flä-
chen geplant.

• Regierungspräsidium Freiburg Ref. 21 Raumordnung, Baurecht 
und Denkmalschutz - Stellungnahme vom 05.05.2022: Die 
zeichnerischen Festsetzungen zur geplanten Lärmschutzwand 
bzw. Lärmschutzwall sollten textlich dahingehend ergänzt wer-
den, dass sich verbindliche Anforderungen an die Anlagen er-
geben (z.B. schallabsorbierende Oberflächengestaltung).

• Regierungspräsidium Freiburg Ref. 91 Landesamt für Geologie, 
Rohstoffe und Bergbau - Stellungnahme vom 03.05.2022: Es 
werden Hinweise auf die im Plangebiet vorhandenen geologi-
schen Verhältnisse gemacht, welche zu berücksichtigen sind.

• Regierungspräsidium Stuttgart Kampfmittelbeseitigung Ref. 16 
– Stellungnahme vom 31.03.2022: Aufgrund der ausgedehnten 
Kampfhandlungen und Bombardierungen im 2. Weltkrieg wird 
empfohlen, eine Gefahrenverdachtsforschung in Form einer 
Auswertung von Luftbildern durchzuführen. 

Während der erneuten Auslegungsfrist können Stellungnahmen bei 
der Gemeinde Hartheim am Rhein, Feldkircher Straße 17, Zimmer 11 
abgegeben werden. Da das Ergebnis der Behandlung der Stellung-
nahmen mitgeteilt wird, ist die Angabe der Anschrift des Verfassers 
zweckmäßig.

Es wird darauf hingewiesen, dass nicht fristgerecht abgegebene 
Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über den Bauleitplan un-
berücksichtigt bleiben können.

Hartheim am Rhein, den 04.08.2022
gez. Stefan Ostermaier
Bürgermeister

Öffentliche Bekanntmachung

Erneute, eingeschränkte öffentliche Auslegung des Bebauungsplanentwurfs
und der örtlichen Bauvorschriften

„Geschäfts- und Bürogebäude Zipfel“
Der Gemeinderat der Gemeinde Hartheim am Rhein hat am 
26.07.2022 in öffentlicher Sitzung den Entwurf des Bebauungsplans 
„Geschäfts- und Bürogebäude Zipfel“ und den Entwurf der zusam-
men mit ihm aufgestellten Örtlichen Bauvorschriften gebilligt und 
beschlossen, diesen nach § 4a Abs. 3 BauGB i.V.m. § 3 Abs. 2 BauGB 
erneut öffentlich auszulegen. Dabei wird bestimmt, dass nur zu den 
geänderten oder ergänzten Teilen Stellungnahmen abgegeben wer-
den können. Zudem wird die Dauer der Auslegung und die Frist zur 
Stellungnahme angemessen verkürzt.

Ziele und Zwecke der Planung
Die Firma Zipfel OHG ist ein seit Jahrzehnten ansässiges Unterneh-
men in Hartheim am Rhein und betreibt u.a. an der Kreisstraße 4935 
zwischen Hartheim und dem Ortsteil Feldkirch ein erfolgreiches 
Kies- bzw. Betonwerk. Ein weiterer Geschäftszweig ist der Verkauf 
von Baustoffen.

Bereits im Jahr 2012 wurde durch einen vorhabenbezogenen Be-
bauungsplan der Neubau einer Transportbetonmischanlage im Be-

triebsbereich der Kiesgrube planungsrechtlich gesichert.

Die bestehenden Einrichtungen sollen nun durch ein Geschäfts- und 
Bürogebäude mit zugehörigen KFZ-Stellplätzen, Fahrradstellplätzen, 
sonstige erforderliche Nebenanlagen und zugehörigen Freiflächen 
ergänzt werden. In diesem Gebäude sollen sowohl die Verwaltung 
des benachbarten Betriebes als auch die Verwaltung von anderen 
betriebseigenen Unternehmen konzentriert werden.

Hierzu bietet sich ein ehemaliger „Kiesbunker“ unmittelbar östlich 
der bereits bestehenden Betriebsgebäude an, da die bestehenden 
Grundmauern dieser Anlage in ökonomischer bzw. nachhaltiger 
Weise genutzt werden können.

Um dieses Vorhaben nun planungsrechtlich zu sichern, wird es er-
forderlich, für den maßgebenden Bereich einen Bebauungsplan 
aufzustellen. Damit soll insbesondere der Standort für die Zukunft 
gesichert und insbesondere dem Erhalt und der Schaffung von Ar-
beitsplätzen entsprechend Rechnung getragen werden.

Die Erschließung ist bereits über eine interne Erschließungsstraße, 
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welche weiter westlich über die Feldkircher Straße (K 4935) an das 
öffentliche Verkehrsnetz der Gemeinde Hartheim am Rhein ange-
bunden ist, gesichert. Aus diesem Grund sind keine zusätzlichen Er-
schließungsmaßnahmen erforderlich.

Mit der Aufstellung des Bebauungsplans werden im Einzelnen fol-
gende Ziele und Zwecke verfolgt:
Sicherung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung unter Be-
rücksichtigung der Gesamtsituation
• Erstellung eines Geschäfts- und Bürogebäudes mit bedarfsge-

rechten Nutzungen
• Ökonomische Erschließung über die bestehende, interne Er-

schließungsstraße
• Berücksichtigung von grünordnerischen und artenschutzrecht-

lichen Belangen
• Gestalterische Einbindung in den Gesamtkontext

Der Geltungsbereich mit dem geplanten Gebäude schließt direkt 
an den vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Betonwerk Zipfel“ im 
Osten an und überlagert diesen im Bereich des bestehenden Regen-
rückhaltebeckens und der bestehenden Zufahrt.

Ursprünglich wurde ein vorhabenbezogener Bebauungsplan „Ver-
waltungsgebäude Zipfel“ aufgestellt. Hierzu wurde eine frühzeiti-
ge Beteiligung nach § 3 Abs. 1 und § 4 Abs.1 BauGB mit „Scoping“ 
durchgeführt. Aufgrund geänderter Rahmenbedingungen hat der 
Gemeinderat beschlossen, das Verfahren als Bebauungsplan „Büro- 
und Geschäftsgebäude Zipfel“ mit geändertem Geltungsbereich 
fortzuführen und die Offenlage gem. § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB 
durchzuführen.

Der aktuelle Planbereich wird begrenzt:

Im Norden durch die Feldkircher Straße (K 4935) Grundstück Flst. Nr. 
1627 bzw. Grundstück Flst. Nr. 3491 sowie im Osten, Süden und Wes-
ten durch die betriebseigenen Grundstücke Flst. Nr. 1635 und Flst. 
Nr. 3498.

Im Einzelnen gilt der Lageplan vom 26.07.2022. Der Geltungsbereich 
ist im folgenden Kartenausschnitt dargestellt (ohne Maßstab):

Der Entwurf des Bebauungsplans sowie der örtlichen Bauvorschrif-
ten wird mit gemeinsamer Begründung und Umweltbericht sowie 
der artenschutzrechtlichen Prüfung vom

12.08.2022 bis einschließlich 26.08.2022
 (Auslegungsfrist)

im Rathaus der Gemeinde Hartheim am Rhein, Feldkircher Straße 
17, Zimmer 11 zu folgenden Dienststunden öffentlich ausgelegt: 

Montag bis Freitag von 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr sowie Dienstag von 
14:00 bis 18:30 Uhr. Ergänzend können weitere Termine vereinbart 
werden.

Alle Unterlagen können auch auf der Homepage der Gemeinde 
Hartheim unter https://www.hartheim.de/pb/Gemeinde+Hart-
heim+am+Rhein/aktuell/oeffentliche+bekanntmachungen.
html
eingesehen werden.

Folgende Arten umweltbezogener Informationen sind verfüg-
bar und Bestandteil der ausgelegten Unterlagen:
• Umweltbericht vom 26.07.2022 (Büro für Freiraum- und Land-

schaftsplanung Wermuth in Eschbach)
Diese Unterlagen enthalten die folgenden Arten umweltbezo-
gener Informationen mit folgenden Darstellungen wesentlicher 
Auswirkungen und Maßnahmen zur Minderung und zum Aus-
gleich dieser Auswirkungen:

1. Flora und Fauna
Informationen zum Bestand sowie dem mit dem Eingriff einher-
gehenden Verlust von Biotoptypen mit geringem bis mittlerem 
ökologischem Wert. Angaben über Eingriffe in Ökopunkten und 
Information über plangebietsexterne Ausgleichsmaßnahmen 
(Anlage von Reptilienbiotopen mit Magerwiese und Feldhecke).

2. Boden
Informationen über vorherrschende, meist gestörte Bodenty-
pen und zu den Auswirkungen der Planung auf Boden durch die 
geplante zusätzliche Flächenversiegelung. Angaben über Ein-
griffe in Ökopunkten und Information über erforderliche schutz-
gutübergreifende Ausgleichsmaßnahmen (Anlage von Reptili-
enbiotopen mit Magerwiesen und Feldhecke).

3. Fläche
Informationen über die bestehende Nutzung der Fläche als be-
reits ausgewiesene Gewerbefläche.

3. Landschaftsbild/Erholung
Bewertung des Planungsgebiets im Hinblick auf das Landschafts-
bild und die landschaftsbezogene Erholung. Informationen über 
die sehr geringe Beeinträchtigung des Landschaftsbildes und 
der Erholung als Folge der vorgesehenen Bebauung.

4. Klima
Informationen über die lokalen Klimaverhältnisse unter Berück-
sichtigung der Regionalen Klimaanalyse Südlicher Oberrhein. 
Informationen über die sehr geringe Beeinträchtigung des Lo-
kalklimas durch geringe zusätzliche Flächenversiegelung.

5. Mensch
Informationen zur Bewertung des Gebiets unter Berücksichti-
gung der bestehenden Vorbelastungen durch Lärmemissionen 
durch das bestehende Betriebsgelände. Darstellung des gerin-
gen Konfliktpotenzials, das durch immissionsbedingte Belastun-
gen während der Bauphase ausgelöst wird.

6. Wasser
Informationen über die Bedeutung des Gebiets für das Grund-
wasser. Darstellung der geringen Beeinträchtigung der lokalen 
Grundwasserneubildung durch zusätzliche geringfügige Flä-
chenversiegelung und durch Unfälle während der Bauphase. 
Aussage, dass keine Oberflächengewässer im Gebiet vorhanden 
und keine Eingriffe in nahegelegen Oberflächenwasser geplant 
sind.

7. Sach- und Kulturgüter:
Informationen darüber, dass eine Betroffenheit von Kultur- und 
sonstigen Sachgütern nicht vorliegt.

• Artenschutz mit vegetationskundlichen und faunistischen Be-
standserfassungen und artenschutzrechtlicher Bewertung von 
2019 und 2021 (Büro Spang, Fischer, Natschka in Wiesloch). Diese 
Gutachten kommen zu dem Ergebnis, dass um das Eintreten von 
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Verbotstatbeständen des § 44 BNatSchG (Verletzung/Tötung, 
Störung und Schädigung) hinsichtlich der im Vorhabenbereich 
festgestellten Mauereidechsen sowie der im Umfeld vorkom-
menden Einzeltiere der Kreuzkröte zu vermeiden, Maßnahmen 
zur Konfliktvermeidung und zum vorgezogenen Ausgleich 
(CEF-Maßnahmen durch Anlage von Reptilienbiotopen) erfor-
derlich sind.

Bestandteil der ausgelegten Unterlagen sind auch die nach Ein-
schätzung der Gemeinde wesentlichen, bereits vorliegenden 
umweltbezogenen Stellungnahmen:
• Landratsamt FB 410 Baurecht und Denkmalschutz - Stellungnah-

me vom 01.03.2021:
Hinweis, dass das Grundstück keinen Anschluss an die öffentliche 
Trink- und Abwasserversorgung aufweist.

• Landratsamt FB 420 Untere Naturschutzbehörde - Stellungnahmen 
vom 01.03.2021 und vom 20.05.2022:
Es sind Reptilien (die streng geschützte Mauereidechse) und Am-
phibien (die streng geschützte Kreuzkröte) betroffen. Hierzu sind 
Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen sowie vorgezogene 
Ausgleichsmaßnahmen notwendig.
Es werden externe Ausgleichsmaßnahmen (Hier: Grundstücke Flst. 
Nrn. 1633/1 und 1634) notwendig, für die zur Sicherung vor Sat-
zungsbeschluss ein öffentlich-rechtlicher Vertrag zu schließen ist.
Es muss eine dauerhafte Pflege der Maßnahmen und die und die 
Sicherstellung der Verfügbarkeit der Ausgleichsfläche gewährleis-
tet sein.
Es wird darauf hingewiesen, dass Handlungen, welche zu einer Zer-
störung oder sonstigen erheblichen Beeinträchtigung des beson-
ders geschützten Biotops führen können, verboten sind.

• Landratsamt FB 430/440 Umweltrecht, Wasser und Boden - Stel-
lungnahmen vom 01.03.2021 und vom 20.05.2022:
Zum Schutz des Grundwassers sind alle Hof- und Rangierflächen, 
alle Fahr- und Stellflächen, die dem Schwerlast- und Betriebsver-
kehr mit Baumaschinen, LKW oder sonstigem schwerem Gerät 
dienen sowie alle weiteren Flächen, in denen wassergefährdende 
Stoffe umgeschlagen werden (Betriebstankstelle, Werkstatt etc.) 
mit einer wasserundurchlässigen Oberflächenbefestigung (As-
phalt, Beton) auszuführen.
Das abfließende Niederschlagswasser ist zu sammeln und über 
eine geeignete Versickerungsanlage zu beseitigen. Hierbei ist der 
Nachweis zu führen, dass die Versickerungsanlage für den Standort 
mit sehr geringer Schutzfunktion der grundwasserüberdeckenden 
Schichten über eine ausreichende Reinigungsleistung verfügt.
Währen der Baumaßnahme sind im Hinblick auf das Schutzgut 
Boden und Grundwasser entsprechende Hinweise (Verbote) zu 
berücksichtigen.
Es ist zu prüfen, ob das Grundstück an das ca. 200 m entfernte öf-
fentliche Ver- und Entsorgungsnetz mit einer Trinkwasserversor-
gung angeschlossen werden kann. Ggf. kann eine Erschließung 
bzw. ein Anschluss analog zum Anschluss des Schmutzwasserka-
nals erfolgen.

• Landratsamt FB 520 Brand- und Katastrophenschutz - Stellungnah-
men vom 01.03.2021 und vom 20.05.2022:
Im Plangebiet ist eine Löschwasserversorgung von 96m³/Stunde 
über einen Zeitraum von 2 Stunden sicherzustellen.

• Landratsamt FB 530 Wirtschaft und Klima – Stellungnahme vom 
20.05.2022:
Hinweis, dass Material und Farbe der Gebäude so gewählt werden 
sollen, dass eine Aufheizung der Gebäude weitgehend vermieden 
wird.

• Landratsamt FB 580 Landwirtschaft - Stellungnahme vom 
01.03.2021 und vom 20.05.2022:
Bei der Inanspruchnahme von landwirtschaftlich genutzten Flä-
chen ist auf agrarstrukturelle Belange entsprechend Rücksicht zu 
nehmen. Es sollte eine Flächenprüfung vorgenommen werden.

• Landratsamt FB 650/660 Untere Straßenverkehrsbehörde - Stel-
lungnahme vom 20.05.2022:
Die Entwässerung der privaten Hof- und Parkplatzflächen auf öf-
fentliche Flächen ist nicht zulässig. Das anfallende Oberflächen-
wasser und Abwasser darf nicht der K 4935 und deren Entwässe-
rungseinrichtungen zugeführt werden.

• Regierungspräsidium Freiburg Abt. 5 Umwelt - Stellungnahme 
vom 05.03.2021:
Es wird darauf hingewiesen, dass bei einem Hochwasserereignis, 

hervorgerufen durch den Rhein, bauliche Anlagen unterhalb eines 
im Hochwasserfall zu erwartenden Grundwasserspiegels von 196 
m ü.NN zuzüglich eines entsprechenden Sicherheitszuschlags so-
wohl wasserdicht als auch auftriebssicher auszuführen sind.

• PLEdoc GmbH - Stellungnahme vom 10.02.2021:
Durch die Festsetzung planexterner Ausgleichsflächen ist eine Be-
troffenheit von Versorgungseinrichtungen nicht auszuschließen. 
Deshalb wird um Mittelung der planexternen Flächen gebeten.

• Regierungspräsidium Freiburg – Landesamt für Geologie, Rohstof-
fe und Bergbau Stellungnahme vom 26.02.2021:
Hinweise zur Geotechnik sind in den Bebauungsplan aufzuneh-
men und zu berücksichtigen.

• Regierungspräsidium Stuttgart Kampfmittelbeseitigung Ref. 16 – 
Stellungnahme vom 19.04.2022:
Aufgrund der ausgedehnten Kampfhandlungen und Bombardie-
rungen im 2. Weltkrieg wird empfohlen eine Gefahrenverdachts-
forschung in Form einer Auswertung von Luftbildern durchzufüh-
ren.

Während der Auslegungsfrist können Stellungnahmen, jedoch nur zu 
den geänderten bzw. ergänzten Teilen, bei der Gemeinde Hartheim am 
Rhein, Feldkircher Straße 17, Zimmer 11 abgegeben werden. Da das 
Ergebnis der Behandlung der Stellungnahmen mitgeteilt wird, ist die 
Angabe der Anschrift des Verfassers zweckmäßig.

Es wird darauf hingewiesen, dass nicht fristgerecht abgegebene Stel-
lungnahmen bei der Beschlussfassung über den Bauleitplan unberück-
sichtigt bleiben können.

Hartheim am Rhein, den 04.08.2022
gez. Stefan Ostermaier
Bürgermeister

 LANDRATSAMT BREISGAU-HOCHSCHWARZWALD

Polizeiverordnung
des Landratsamtes Breisgau-Hochschwarzwald 

über das Verbot des Anzündens oder Unterhaltens von
Feuer oder offenen Lichtes im Wald oder in einem Abstand 

von weniger als 100 m vom Wald.

Aufgrund von § 70 Nr. 2 des Waldgesetzes für Baden-Württem-
berg (Landeswaldgesetz –LWaldG) in der Fassung vom 31. August 
1995 (GBl. S. 685), zuletzt mehrfach geändert durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 21. Juni 2019 (GBl. S. 161, 162), in Verbindung mit 
§§ 1, 17 des Polizeigesetzes in der Fassung vom 06.10.2020 (GBl. 
S. 735), zuletzt geändert durch Berichtigung (GBl. 2020 S. 1092), 
wird verordnet: 

§ 1
Das Anzünden oder Unterhalten von Feuer oder von offenem 
Licht im Wald oder in einem Abstand von weniger als 100 m vom 
Wald, auch und insbesondere innerhalb eingerichteter und ge-
kennzeichneter Feuerstellen (z.B. Grillplätze), ist auf allen Waldflä-
chen des Landkreises Breisgau-Hochschwarzwald untersagt. 

§ 2
Ordnungswidrig nach § 83 Abs. 2 Nr. 7 LWaldG handelt, wer 
entgegen § 1 dieser Polizeiverordnung Feuer oder offenes Licht 
im Wald oder in einem Abstand von weniger als 100 m vom Wald 
anzündet oder unterhält. 

§ 3
Diese Polizeiverordnung tritt am Tag nach ihrer Verkündung in 
Kraft. Sie tritt am 12.08.2022 außer Kraft. 

Freiburg, den 13.07.2022 
gez. Dr. Barth, Erster Landesbeamter
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Spiel -und Sporttag der Schmetterlinge 
Aufgrund der Absage des Sportvormittags in der Aleman-
nenschule, verbrachten die zukünftigen Erstklässler der 
Kita Klötzle alternativ einen Spiel- und Sporttag auf dem 
Spielplatz in Hartheim. Mit einem Picknick starteten wir 
den Tag. 

Bevor es weiter ging mit unseren geplanten Aktivitäten, 
hatten die Kinder erstmal die Möglichkeit, sich auf dem 
Spielplatz auszutoben. Danach gab es Spiel und Spaß mit 
dem Schwungtuch. Dabei kamen die Kinder ganz schön 
ins Schwitzen. 

Für eine kleine Abkühlung sorgte dann unser Wasserstaf-
fellauf. 

Aber damit noch nicht genug, denn auf dem Rathausplatz 
hatten die Kinder mit den Eimern und den selbst gebas-
telten Wasserbomben viel Freude. 

Als kleine Überraschung gab es zum Abschluss noch ein 
leckeres Eis für alle.

Die Kinder waren mit viel Begeisterung dabei! 

 AUS UNSEREN KINDERGÄRTEN

KINDERGARTEN KLÖTZLE HARTHEIM

 VEREINSNACHRICHTEN

Lederhosen-Dirndl Sommerparty 
Endlich!!! 2 Jahre haben wir auf die Party gewartet. Was eigentlich als 
Frühjahrshallenveranstaltung 2020 geplant war wurde wegen des 
grossen C... zu einer Riesen Open Air Party der Extraklasse. 

Als klar war das es ENDLICH stattfinden konnte starteten die FFW 
Bremgarten und der MV Bremgarten in die Planung. Ein neuer Fest-
platz wurde gefunden, ein Top DJ organisiert und die Band „Die 
Draufgänger“ waren ja schon gebucht. 

Selbst Petrus war uns gnädig und wir starteten am 22.7.22 bei bes-
tem Sommerwetter auf unserem neuen Open Air Platz. 

Die Ulricher Musikanten eröffnet zünftig unseren Abend und DJ Tobi 
Bonito aus Koblenz heizte unseren zahlreichen Besuchern aus nah 
und fern kräftig ein. 

Punkt 20:30 betraten dann „Die Draufgänger“ die Bühne und begeis-
terten Jung und Alt mit Ihrem 3-stündigen Programm. Selbst ein 
kleiner Stromausfall konnte unsere Laune nicht trüben und es wurde 
gefeiert bis in die Morgenstunden... 

Für uns ALLE, egal ob Helfer oder Besucher war es die Party des Jah-
res!!!! Sowas geht natürlich nicht ohne Men/Girlpower und deshalb 
gilt es an dieser Stelle DANKE zusagen. Unseren Vorständen und un-
seren Mitgliedern die diesen Abend zu sowas besonderem gemacht 
aber auch zwei so große Vereine brauchen Unterstützung deshalb 
möchten wir uns nochmals bei folgenden Personen/Firmen direkt 
bedanken. 

FA. Rampf Alex Kratt, FA BKI Joachim Schanung, FA Knobel, FA Klin-
gele Elektrotechnik, FA Gartenbau Patrick Spitzer, Landjugend Brem-
garten, Edwin Hilfinger, Franz Laible, DRK Hartheim und allen nicht 
gennannten Sponsoren und Gönnern die diesen Abend zu so einem 
Riesenfest haben werden lassen. 

Ihr könnt Euch sicher sein das dass nicht die letzte Party dieser Art 
war. 

Euere FFW Bremgarten und der MV Bremgarten 

FFW - ABTEILUNG BREMGARTEN

MUSIKVEREIN BREMGARTEN
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SENIORENCLUB 

Seniorenclub feiert Sommerfest 
Am Donnerstag,11.8.2022, findet das Sommerfest des Seniorenclub 
Hartheim und Bremgarten um 16:30 Uhr im Pfarrgarten statt! 

Für musikalische Unterhaltung ist gesorgt! 
Der Seniorenclub Hartheim und Bremgarten

 KIRCHLICHE NACHRICHTEN

SEELSORGEEINHEIT
Bad Krozingen - Hartheim

GOTTESDIENSTE
Donnerstag, 04. August 
Hl. Johannes Maria Vianney, Pfarrer von Ars
St. Peter u. Paul, Hartheim
18:30 Uhr Eucharistiefeier (GE) 
Kollekte für die Sanierung der Orgel
Wir beten für Priska Link zum 1. Totengedenken

Freitag, 05. August  Herz-Jesu-Freitag
St. Stephan, Bremgarten
18:30 Uhr Herz-Jesu-Andacht und Gebet um geistliche Berufe 
St. Martin, Feldkirch
18:30 Uhr Rosenkranz und Gebet um geistliche Berufe 

Samstag, 06. August , Verklärung des Herrn
St. Peter u. Paul, Hartheim
14:00 Uhr Trauung (Diakon von Cramm) des Brautpaares Carmen 

Fridrich u. Ralf Halbauer in der Erentrudiskapelle 

Sonntag, 07. August  19. Sonntag im Jahreskreis
St. Stephan, Bremgarten
10:30 Uhr Wort-Gottes-Feier 
St. Martin, Feldkirch
18:30 Uhr Rosenkranz anschl. Friedensgebet 
St. Peter u. Paul, Hartheim
09:00 Uhr Eucharistiefeier (AE) 
18:30 Uhr Rosenkranz anschl. Friedensgebet 

Dienstag, 09. August 2022, Hl. Theresia Benedicta vom 
Kreuz (Edith Stein), Schutzpatronin Europas
St. Martin, Feldkirch
18:30 Uhr Eucharistiefeier (GD)Wir beten für Ruth Burghart (JTSt) 
anschl. Ewige Anbetung 
St. Peter u. Paul, Hartheim
18:30 Uhr Ewige Anbetung (Lachenmaier/Sedelmeier) 

Mittwoch, 10. August 2022
St. Stephan, Bremgarten
18:30 Uhr Eucharistiefeier (AE) 
anschl. Ewige Anbetung 

Freitag, 12. August 2022  Sel. Karl Leisner, Priester, Märtyrer
St. Martin, Feldkirch
18:30 Uhr Rosenkranz und Gebet um geistliche Berufe 

Samstag, 13. August 2022
St. Peter u. Paul, Hartheim
13:00 Uhr Evangelische Trauung des Brautpaares Vivien Koch u. 

Florian Fischer 

Sonntag, 14. August 2022  20. Sonntag im Jahreskreis
St. Stephan, Bremgarten
18:30 Uhr Rosenkranz 

Das Vereinsleben besteht bei uns nicht
nur aus proben und musizieren, sondern
wir haben auch zahlreiche Aktivitäten, die
unsere Gemeinschaft und Kameradschaft
stärken.

Wir machen 
Musik…..
…..mach mit!
• Du spielst ein Instrument 

und möchtest wieder 
anfangen?

• Oder du möchtest eins
erlernen.

• Dann bist Du bei uns genau 
richtig!

Wir bieten dir:
Ein kostenloses Instrument*
Musikalische Herausforderungen
Kameradschaft und neue Freunde

*nach Verfügbarkeit und zeitlich begrenzt auf die aktive Zeit beim Musikverein Bremgarten 1888 e.V.

Bei Interesse bitte einfach melden!
Kontakt:
info@musikverein-bremgarten.de
oder
Patrick Leberer Tel.: 0172 6260181

Komm mach mit! Wir freuen uns auf Dich...  

Noch einmal Oktoberfest in Callela...  
Der Musikverein Bremgarten wird im Jahr 2022 wieder einmal 
ein Stelldichein auf dem Oktoberfest im spanischen Calella ge-
ben. Wer Interesse hat den Musikverein auf diese 9-tägige Reise 
ab dem 07.10.2022 zu begleiten kann sich ab jetzt anmelden. 

Der Preise sind wie folgt gestaffelt und gelten immer für 
eine DZ-Belegung:
Nichtmitglieder: 530 €/pro Person - Mitglieder: 430 €/pro Person 
- Musiker, die ihr Instrument mitnehmen und mitspielen: 390 €/
pro Person. 

Im Preis inclusive ist 1 Woche VP im 3-Sterne-Hotel, Busfahrt, 7 
Freibier auf dem Oktoberfest und jede Menge Spaß. 
Einzelzimmer sind nur begrenzt möglich. Der Aufpreis beträgt 
dort 105 € pro Woche. 

Die Anmeldung ist ganz einfach, überweisen Sie 100 € pro 
Person auf das Konto:  
Daniel Kopf, IBAN: DE30680523281000026342,
Sparkasse Staufen-Breisach. 
Verwendungszweck: „Calella“ sowie eine Telefonnummer. 

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, somit gilt wer zuerst zahlt ist 
dabei. Bei Interesse und Fragen können sie sich gerne an Patrick 
Leberer unter Mobil: 01726260181 wenden. Wir freuen uns auf 
Alle, die uns zum Oktoberfest 2022 begleiten möchten. Musiker 
aus anderen Musikvereinen sind ebenfalls herzlich willkommen. 

Mit musikalischen Grüßen 
Ihr Musikverein Bremgarten e.V. 



18 | DONNERSTAG, 04. AUGUST 2022  Mitteilungsblatt der Gemeinde Hartheim

St. Martin, Feldkirch
18:30 Uhr Rosenkranz anschl. Friedensgebet 
St. Peter u. Paul, Hartheim
18:30 Uhr Rosenkranz anschl. Friedensgebet  

Montag, 15. August 2022, Mariä Aufnahme in den Himmel
St. Martin, Feldkirch
18:30 Uhr Eucharistiefeier mit Segnung der Kräuter auf dem 

Kirchplatz (AE)  

Mittwoch, 17. August 2022
St. Stephan, Bremgarten
18:30 Uhr Eucharistiefeier (GD)  

Donnerstag, 18. August 2022
St. Peter u. Paul, Hartheim
18:30 Uhr Eucharistiefeier (GD) 
Kollekte für die Sanierung der Orgel

Freitag, 19. August 2022
St. Martin, Feldkirch
18:30 Uhr Rosenkranz und Gebet um geistliche Berufe  

Samstag, 20. August 2022
St. Peter u. Paul, Hartheim
18:30 Uhr Eucharistiefeier (AE)  

Sonntag, 21. August 2022  21. Sonntag im Jahreskreis
St. Martin, Feldkirch
18:30 Uhr Rosenkranz anschl. Friedensgebet 
St. Peter u. Paul, Hartheim
18:30 Uhr Rosenkranz anschl. Friedensgebet 

Dienstag, 23. August 2022
St. Martin, Feldkirch
18:30 Uhr Eucharistiefeier (PK) 

Mittwoch, 24. August 2022, Hl. Bartholomäus, Apostel 
Hl. Bartholomäus, Apostel
St. Stephan, Bremgarten
18:30 Uhr Eucharistiefeier (AE)  

Donnerstag, 25. August 2022
St. Peter u. Paul, Hartheim
18:30 Uhr Eucharistiefeier (GD) 
Kollekte für die Sanierung der Orgel

Freitag, 26. August 2022
St. Martin, Feldkirch
18:30 Uhr Rosenkranz und Gebet um geistliche Berufe 

Samstag, 27. August 2022 
St. Martin, Feldkirch
14:00 Uhr Tauffeier (GD) des Kindes Milo Burgert 

Sonntag, 28. August 2022  22. Sonntag im Jahreskreis
St. Stephan, Bremgarten
10:30 Uhr Eucharistiefeier (AE) 
18:30 Uhr Rosenkranz 
St. Martin, Feldkirch
09:00 Uhr Eucharistiefeier (GD) 
18:30 Uhr Rosenkranz anschl. Friedensgebet 
St. Peter u. Paul, Hartheim
18:30 Uhr Rosenkranz anschl. Friedensgebet 

Dienstag, 30. August 2022  Rebekka, Frau des Isaak
St. Martin, Feldkirch
18:30 Uhr Eucharistiefeier (GD) 

Mittwoch, 31. August 2022
St. Stephan, Bremgarten
18:30 Uhr Eucharistiefeier (AE) 

Donnerstag, 01. September 2022
St. Peter u. Paul, Hartheim
18:30 Uhr Eucharistiefeier (AE) 
Kollekte für die Sanierung der Orgel 

Freitag, 02. September 2022  Herz-Jesu-Freitag
St. Stephan, Bremgarten
18:30 Uhr Herz-Jesu-Andacht und Gebet um geistliche Berufe 
St. Martin, Feldkirch
18:30 Uhr Rosenkranz und Gebet um geistliche Berufe 

Sonntag, 04. September 2022  23. Sonntag im Jahreskreis
St. Martin, Feldkirch
18:30 Uhr Rosenkranz anschl. Friedensgebet 
St. Peter u. Paul, Hartheim
18:30 Uhr Rosenkranz anschl. Friedensgebet 

Informationen
Es gelten ab sofort folgende Hygienemaßnahmen:
• Der Abstand zwischen Personen entfällt!
• Das Tragen einer Maske vor Mund und Nase (Medizinische Maske 

oder FFP2- Maske) ist empfohlen.

Sakramente
Taufe
Die Vorbereitung auf die Taufe geschieht in zwei Schritten: 
Zunächst besuchen Sie die Taufvorbereitung; danach erfolgt das 
persönliche Gespräch mit dem Taufspender. 
Die nächsten Taufseminare finden samstags von 10:00 - 12:30 Uhr
im Gemeindehaus in Hartheim (Kirchstr. 1a) statt:
• 06. August • 01. Oktober

Nähere Informationen erhalten Sie in den Büros der Seelsorgeein-
heit. Bitte bringen Sie zur Anmeldung der Taufe die Geburtsurkunde 
des Täuflings mit. 

Firmung 2023
Unterstützung gesucht!
Auf die Firmung bereiten sich Jugendliche im Alter zwischen 14 und 
16 Jahren aus der gesamten Seelsorgeeinheit Bad Krozingen–Hart-
heim auch im nächsten Jahr im Rahmen von sog. „Firmprojekten“ 
vor. Auf Wanderungen, in Begegnungen mit Glaubenszeugen (z.B. 
im Kloster) und biblischen Erzählungen, in musikalischen oder in so-
zialen Projekten soll erlebt & erkundet werden, was Kirche bedeutet, 
was es heißt, Ja zur christlichen Botschaft zu sagen und welche un-
terschiedlichen Weisen es gibt, seinen Glauben zu leben. 

Die Firmung lebt davon, dass Firmbegleiterinnen und Firmbeglei-
ter aus allen unseren Gemeinden dabei mithelfen, solche Projekte 
zu gestalten und auf diese Weise Kirche an die nächste Generation 
weitergeben. Über die Jahre hat sich hier eine Gruppe zusammenge-
funden, die Verstärkung sucht und sich darüber freut, wenn Sie dazu 
kommen, um in der ein oder anderen Weise an der Firmvorbereitung 
mitzuwirken. Hier sind ausdrücklich auch die Jugendlichen gemeint, 
die in den vergangenen Jahren gefirmt wurden. 

Es bedarf keiner besonderen Vorkenntnisse oder Fähigkeiten, um 
FirmbegleiterIn zu sein: Sie sollten lediglich Neugier & Interesse mit-
bringen, sich mit den Jugendlichen auf den Weg zu machen. Alles 
Weitere findet sich: Das Firmvorbereitungsteam überlegt gemein-
sam, welche Projekte angeboten werden können und wer diese 
Projekte jeweils – meist in Zweier-Teams (es können aber auch mehr 
sein) – durchführen kann. Wie die Vergangenheit zeigt, macht das 
Freude und ist so herausfordernd wie anregend: Lassen Sie sich dar-
auf ein – und nehmen Sie doch ganz unverbindlich Kontakt mit uns 
auf, wenn Sie sich vorstellen könnten, in unserem Team mitzuwirken 
– oder wenn Sie erst einmal Fragen rund um die Firmung haben. 

Wir freuen uns auf Sie! 

Kontakt: Pastoralreferent Georg Klingele wenden (Tel.: 07633/ 
908949-19; E-Mail: g.klingele@kath-bk-ha.de). 

Nächstes Treffen der FirmbegleiterInnen: Dienstag, 27.09.2022, 19.30 
Uhr, Albaneum 

Alle Interessierten sind herzlich willkommen - auch alle Jugend-
lichen, die in den vergangenen Jahren gefirmt wurden.
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Redaktionsschluss für den nächsten Gottesdienstanzeiger
Donnerstag, 25.08.2022
 Die nächste Ausgabe umfasst den Zeitraum vom 10.09.- 09.10.2022
Alle weiteren Informationen in unserem Pfarrbrief und unter 
www.kath-bk-ha.de

KONTAKTDATEN
Pastorale Mitarbeiter
Dekan Gerhard Disch (GD) 07633 / 908949-0
g.disch@kath-bk-ha.de
Vikar Ghislain Eklou (GE) 07633 / 9232944
g.eklou@kath-bk-ha.de
Gem.Ref. Ulrike Dondrup (DU) 07633 / 908949-17
u.dondrup@kath-bk-ha.de
Past.Ref. Bernhard Huber (BH) 07633 / 92310-40
b.huber@kath-dbn.de
Past.Ref. Georg Klingele (GK) 07633 / 908949-19
g.klingele@kath-bk-ha.de
Past.Ass. Olivia Costanzo (OC) 07633 / 908949 18
o.costanzo@kath-bk-ha.de

Sekretariat der Seelsorgeeinheit Bad Krozingen-Hartheim:
Email: sekretariat@kath-bk-ha.de
Homepage: www.kath-bk-ha.de 

Büro Hartheim, Kirchstr. 1, 79258 Hartheim 
Telefon 07633/94 88 40 
Öffnungszeiten:
Montag 16:00 – 17:00 Uhr

Büro Bad Krozingen, Basler Str. 26, 79189 Bad Krozingen 
Telefon   07633 / 908949-0 
Öffnungszeiten:
Montag 09:00 – 11:00 Uhr 
Donnerstag 16:00 – 17:00 Uhr 
Freitag 09:00 – 11:00 Uhr 

EVANG. KIRCHENGEMEINDE
Hartheim, Feldkirch, Bremgarten

Gottesdienste und Veranstaltungen 

Sonntag 07.08.2022
10.00 Uhr Gottesdienst in Hartheim (Pfarrer i. R. Jäckh) 

Sonntag 14.08.2022
10.00 Uhr Gottesdienst in Mengen (Pfarrer i. R. Jäckh) 

Sonntag 21.08.2022
10.00 Uhr Gottesdienst in Hartheim (Prädikant Lederle) 

Sonntag 28.08.2022
10.00 Uhr Gottesdienst in Mengen (Pfarrer Bösenecker) 

Sonntag 04.09.2022
10.00 Uhr Gottesdienst in Hartheim – mit Taufe (Pfarrer Bösen-

ecker) 

Sonntag 11.09.2022
10.00 Uhr Gottesdienst in Mengen (Pfarrer Bösenecker) 

Bücherzimmer
Das Bücherzimmer im Pfarrhaus in Mengen hat jeden Freitag von 
15.00-18.00 Uhr geöffnet! Kommen Sie und nehmen Sie Bücher 
mit, vollkommen kostenlos und unverbindlich! Gerne können Sie 
noch einen Kaffee und Kuchen dazu genießen. Oder bringen Sie uns 
gut erhaltene Bücher mit, welche wir dann weitergeben können. 
Das Bücherzimmer-Team freut sich auf zahlreichen Besuch! 

BITTE BEACHTEN: Das Bücherzimmerteam macht im August Fe-
rien und das Bücherzimmer ist damit geschlossen. Der erste Öff-
nungstag nach den Sommerferien ist am 02.09.22! 

Pfarramtssekretariat
mittwochs und freitags von 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr 

Evangelische Kirchengemeinde Mengen-Hartheim
Hauptstraße 42, 79227 Schallstadt-Mengen
Tel. 07664/2476  Fax. 07664/2521
https://ekbh.de/gemeinden/mengen-hartheim
mengen@kbz.ekiba.de

Es grüßt Sie herzlichst Ihr 
Pfarrer Jobst Bösenecker  

 AUS DER NACHBARSCHAFT

43. Schnecke-Fescht 
02. – 04. September 2022 
Ein herausragendes Fest dieser Region steht wieder bevor. Nach 
zwei Jahren Pause feiern wir zum 43. Mal in unserem gastlichen 
und festfreudigen Schneckental das weithin bekannte und be-
liebte Schnecke-Fescht. Es gibt wohl vielerlei Gründe, warum 
sich das Schnecke-Fescht weit über die Region hinaus so großer 
Beliebtheit erfreut. Sicherlich spüren die Gäste, dass die Men-
schen im gastlichen Schneckental vom Weinbau geprägt der 
Geselligkeit in besonderem Maße zugewandt sind. Da wo die 
Rebhänge die Landschaft formen und wo die Sonne so großzü-
gig für beste Weinqualitäten sorgt, strahlen auch die Menschen 
eine wohltuende Wärme aus. Die Weinseligkeit bei einem ge-
meinsamen Prost lässt die Menschen näher zusammenrücken 
und die Alltagssorgen vergessen. 

Die Pflege und Darstellung von Brauchtum und Tradition gehö-
ren seit Anfang zum Schnecke-Fescht. 
Die diesjährige Brauchtumsschau 

„Ab goh lösche – die Feuerwehr im Wandel der Zeiten“

hält wieder einige Überraschungen bereit. Sie findet im „Hintere 
Stubwirts Hof“, hinter dem Gasthaus Stube statt. Vorführung am 
Samstag 16 Uhr und Sonntag 15 Uhr.   

Am Freitagabend treffen sich die Stamm- und Ehrengäste um 
18.00 Uhr am Dorfmuseum, wo die Sonderausstellung mit 
dem Thema: „D’Fäierwehr – mit 85 rüschdiger denn je“ eröffnet 
wird.   

Anschließend findet um 19.00 Uhr auf dem Stubenplatz die 
Eröffnung des Schnecke-Feschts mit der Markgräfler Weinprin-
zessin statt.   

Am Samstag, dem 02.09.2022 ist wieder Schnaigerle-Rundgang, 
der absolute Renner der letzten Jahre!   

Ab 11.30 – 15.30 Uhr zeigen unsere Vereine mit insgesamt 11 
Versucherle (Schnaigerle) das vielfältige Speise- und Weinan-
gebot des Schnecke-Feschtes in kleinen Portionen zu geringen 
Preisen.   

Die Schnaigerle-Gutscheine können Sie am Torbogen von 11.30 
bis 13.30 Uhr erwerben, aber s’git nur so lang s’het un wenn sie 
weg sin, sin sie weg.   

Am Samstagabend und den ganzen Sonntag werden in allen 
Lauben und Ständen gute Unterhaltung und typisch alemanni-
sche Speisen geboten.   

Die Gemeinde und die Vereinsgemeinschaft freuen sich auf ei-
nen regen Besuch und heißen alle Gäste herzlich willkommen.   

Gez. Dieter Hahn gez. Fabian Linsenmeier 
Bürgermeister Vors. Vereinsgemeinschaft 
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TAUSCHRING MÜNSTERTAL - STAUFEN

geldlos – nachhaltig – umweltfreundlich – sozial - für alle. Mehr auf 
www.tauschring-muenstertal-staufen.de oder persönlich: Elisabeth 
Renkl 07636 78 78 32 und Günther Winterhalder 07633 50 87 1. 

KW 31 Sie haben Zeit, Erfahrung und Fähigkeiten, dann brauchen 
wir Sie! 

KW 32 Sie fahren kurz entschlossen in Urlaub und brauchen eine Be-
treuung für Ihren Garten, Ihre Wohnung, Ihre Katze, dann finden Sie 
sicher Hilfe im Tauchring. 

KW 33 Sie sind dabei Auf- bzw. Auszuräumen und entdecken aktu-
elle Romane unter Ihren Büchern, die sie nicht mehr lesen wollen? 
Spenden Sie diese Bücher und unterstützen Sie das Projekt von An-
neliese Gutmann in Haiti. Bücherstand am REWE-Markt im Münster-
tal. Ansprechpartner Johannes Wehr, 07636-810. 

KW 34 Der Tauschring braucht Ihre Talente, hier können Sie sich mit 
dem was Ihnen Spaß macht und was Sie gut können in eine Gemein-
schaft einbringen. 

TAFEL STAUFEN

Lebensmittel für Tafelladen Bad Krozingen 
Die aus der Presse und den Aufrufen bekannte schwierige Situation 
entspannte sich in den letzten Wochen nicht.  

Herzlichen Dank allen Mitbürgerinnen und Mitbürgern, welche die 
Spendenboxen in den Kirchen immer wieder mit Lebensmittel fül-
len, insbesondere in Bremgarten. 

Beim morgendlichen Überbringen dieser Spenden fallen die, vor 
Öffnung schon, schlecht gefüllten oder leeren Regale auf. Und die 
Leute dort bestätigen: „der letzte Sammelwagen für heute ist schon 
da, mehr können wir heute nicht anbieten“. 

Und die Urlaubszeit bringt keine Entspannung, finanziell einge-
schränkte Menschen fahren nicht in Urlaub. Und sie spüren die Ver-
teuerung der Lebensmittel als erste. 

Es fehlt gerade an allem: Mehl, Zucker, H-Milch, Hülsenfrüch-
te, Nudeln, Obst- und Gemüsekonserven, Reis, Speiseöl, stü-
ckige Tomaten, Haferflocken, Kaffee, Tee, gerne auch Hygie-
neartikel wie Zahnbürsten, Zahnpasta, Duschgel, ...

Tafelladen Bad Krozingen, 
Bahnhofstr. 4b von Montag bis Freitag von, 8.30 bis 13.00 Uhr 
Für Fragen und Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung 
– rufen Sie uns einfach an. 

Unsere Bürozeiten: Montag bis Freitag von 8.30 bis 13.00 Uhr unter 
Tel.: 07633 9231561 (Frau Ksaibani und/oder Frau Zundler) oder un-
ter 0176 11896513 (Silke Eckert-Lion, Leitung Tafeln)   

Spendenannahme: 
Spendenkonto: Volksbank Breisgau Markgräflerland 
IBAN  DE50 6806 1505 0035 8908 15 

Sie können die Lebensmittelspenden direkt abgeben oder gerne 
auch in die Spendenkisten in den Kirchen legen.

„Wilde Wunder – Heimische Tiere am Rhein“ 
Die Jägervereinigung Markgräflerland und der Landesjagd-
verband präsentieren die Jagd auf der Landesgartenschau 
Neuenburg 
Vom 17. August bis zum 28. August 2022 jeweils von 10:00 bis 19:00 
Uhr können sich Besucher der Landesgartenschau Neuenburg über 
die heimische Tierwelt der Region und die Jagd als Beitrag zur Erhal-
tung artenreicher, gesunder und den landeskulturellen Verhältnis-
sen angepasster Wildtierbestände und deren nachhaltige Nutzung 
zu informieren. 

Tag der Jagd am 28. August 2022 
Höhepunkt der Ausstellung ist der Tag der Jagd am 28. August 2022. 
Neben Vorführungen von Jagdhunden und einer Greifvogelschau 
werden die „Wildrebellen“ durch ihr frisches, rebellisch-frechem Auf-
treten und mit ausgefallenen Ideen und Rezepten die Besucher für 
den Genuß von Wildfleisch aus heimischer Jagd begeistern. Musika-
lisch umrahmt wird der Tag der Jagd von mehreren Auftritten ver-
schiedener Jagdhorn-Bläsergruppen.

Die Gemeinde Bollschweil 
sucht zum  01.10.2022 für den 
Naturkindergarten 

eine/n Erzieher/in (m/w/d)
bzw. pädagogische Fachkraft (m/w/d)

als Kindergartenleitung

mit einem Beschäftigungsumfang von 28 Wochenstunden, für 
Kinder im Alter ab 3 Jahren bis zum Schuleintritt. 

Fühlen Sie sich angesprochen? 
Dann senden Sie bitte die Bewerbung bis spätestens 
22.08.2022 an das Bürgermeisteramt Bollschweil, Hexen-
talstraße 56, 79283 Bollschweil oder per Email: hauptamt@
bollschweil.de

Weitere Auskünfte erteilt Ihnen gerne die Leiterin des 
Naturkindergartens, Eva Gutmann, 
E-Mail: naturkindergarten-bollschweil@gmx.de 

 SONSTIGE MITTEILUNGEN

Einfache elektrische Arbeiten
im Betrieb übernehmen  
Mit der Schulung „Elektrotechnisch unterwiesene Person (EuP)“ 
dürfen Mitarbeiter in einem Betrieb einfache elektrische Tätigkeiten 
übernehmen oder Fachkräfte bei Wartungs- und Instandsetzungsar-
beiten unterstützen. Dazu bietet die Gewerbe Akademie der Hand-
werkskammer Freiburg vom 5. bis 8. Oktober einen zwölfstündigen 
Kurs an. Der Unterricht findet am Mittwoch von 17.30 bis 20.45 Uhr 
sowie am Samstag von 8 bis 14.45 Uhr statt.  

Auskünfte, auch zu Fördermöglichkeiten, erteilt die Gewerbe Aka-
demie unter Telefon 0761 15250-17. Infos und Anmeldung online: 
www.gewerbeakademie.de/weiterbildung

ENDE DES REDAKTIONELLEN TEILS
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| WICHTIGE TELEFONNUMMERN
GEMEINDEVERWALTUNG

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8.00 -12.00 Uhr
Di. 14.00 -18.30 Uhr

Fax-Nr.                                                         9105-33

- Bürgermeister, Vorzimmer: 
Frau López Dominguez 9105-0

- Sekretariat/Hauptamt: Frau Knobel 9105-11
- Sekretariat/Hauptamt: Frau Tiefmann 9105-34
- Hauptamt: Herr Wirbel 9105-13
- Ordnungsamt: Herr Waldmann 9105-12
- Bauamt: Herr Linsenmeier 9105-14
- Bauamt Sekretariat: Frau Link   9105-29
- Techn. Bereich: Herr Gassert 9105-21
- Einwohnermeldeamt: Frau Laible 9105-15
- Standesamt: Frau Günther 9105-18
- Grundbucheinsichtstelle: Frau Marquart 9105-24
- Rechnungsamt: Frau Hofert 9105-20 
- Wasserabrechnungen: Frau Schüler 9105-17 
- Gemeindekasse: Frau Ritzenthaler 9105-23 
- Rechnungsamt/Steueramt: Frau Lorenz  9105-22

E-Mail: gemeinde@hartheim.de
Internet: www.hartheim.de

Bauhof: 101173
Bauhofleitung: Bastian Weigl 
Wasserversorgung Björn Ade: 0171/125 1317
Notrufnummer: 0151/65474145

Forstverwaltung Hartheim
Vertretung: Fabian Wangler 0162/2550736
per Email: fabian.wangler@lkbh.de

Ortsverwaltung Feldkirch
Ortsvorsteherin Antoinette Faller 07633/13537
Öffnungszeiten: 
Di, 16-19 Uhr und Fr, 9-12 Uhr
E-Mail: ortsverwaltung-feldkirch@breisnet-online.de

Ortsverwaltung Bremgarten
Ortsvorsteher Daniel Kopf 07633/3618
Öffnungszeiten: Di, 16.00 - 18.00 Uhr
Mi: nur nach Terminvereinbarung von 17:00 Uhr bis 18:30 Uhr
E-Mail: ortsverwaltung-bremgarten@hartheim.de

ALEMANNENSCHULE HARTHEIM
Sekretariat, Angela Zipfel: 07633/9105-50 
Krankmeldungen:   07633/9105-67 
Fax:   07633/9105-55 
http://www.alemannenschule-hartheim.de 
sekretariat@alemannenschule-hartheim.de

Betreuung an der Schule
Lern & Spiel-Gruppe / Kernzeitbetreuung: Tel. 91 05-64

Schulsozialarbeit, Nora Stenger 07633/9105-68
E-Mail: schulsozialarbeit@hartheim.de

GEMEINDEBÜCHEREI IN DER                                       
ALEMANNENSCHULE

Öffnungszeiten: Tel.: 07633/9105-60
Dienstag  17.00 bis 19.00 Uhr
Mittwoch  09.00 bis 11.00 Uhr
Donnerstag  15.00 bis 16.00 Uhr
Samstag 10.00 bis 12.00 Uhr
In den Schulferien geschlossen!

KINDERGÄRTEN
Klötzle Hartheim, Leitung: Anita Zorn 150080
St. Martin, Feldkirch, Leitung: Gudrun Köhler 12321
Bremgarten, Leitung: Helene Baidin 8090111

KINDER- & JUGENDBÜRO/JUGENDHAUS
Emanuel Klöckner, Jugendreferent
Am Mühlebach 16 07633/150081
Mobil: 0151/50500309
E-Mail: jugendbuero@jugend-hartheim.de
Öffnungszeiten: Di. + Do. 15:00 - 19:00 Uhr
Fr. 15:00 - 18:00 & 20:00 - 22:00 Uhr

FEUERWEHR
Notruf 112
Feuerwehr Hartheim, 
Tobias Zehr Tel. 07633/150483
Abt. Hartheim,
Joachim Faller Tel. 07633/14815 
Abt. Feldkirch,
Philipp Graffelder Tel. 01525 6180857
Abt. Bremgarten,
Michael Schlageter Tel. 0175/4176120

POLIZEI
Notruf (Überfall,
Verkehrsunfall) 110
Polizeiposten Bad Krozingen in der Zeit von 07.30 - 12.00 Uhr
13.00 - 16.30 Uhr 07633/93824-0
Fax-Nr.: 07633/93824-29

ÄRZTLICHER NOTFALLDIENST 
116 117

ZAHNÄRZTLICHE NOTRUFNUMMER
0180 3 222 555-40

TIERÄRZTLICHER NOTFALLDIENST
07631/ 36536 ODER 0170 7800990

UNFALLRETTUNGSDIENSTE UND
KRANKENTRANSPORTE

Krankentransporte Tel. 0761/19222 
Vergiftungs-Info-Zentrale Tel. 0761/19240 

DEUTSCHES ROTES KREUZ
- Ortsverband Hartheim -
Silke Wasmer, Tel.: 07633/101356
Bereitschaftsführer Marc Summer, Tel. 07661/908872

und 0163/8859046
E-Mail: drk_hartheim@icloud.com

HELFERKREIS
Hartheim - Feldkirch - Bremgarten
Leitung:
Ruth Suger, Hartheim 07633/8063245
Antoinette Faller, Feldkirch 07633/15591
Spendenkonto: Volksbank Brsg.-Süd eG,
IBAN: DE09 6806 1505 5040 1750 00

SOZIALES
Beratungsstelle Für Eltern,Kinder, Jugendliche

0761/2187-2411

Blinden- und Sehbehindertenverein Südb. e.V.
Wölflinstr. 13, 79104 Freiburg 0761/36122
Fax: 0761/36123 • info@bsvsb.org • www.bsvsb.org

Caritasverband für den 
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald e.V.
Am Alamannenfeld 14, 79189 Bad Krozingen 
Menü-Service „Essen auf Rädern“ 07633/8404 

Dorfhelferinnenwerk Sölden e.V.
Einsatzleitung: Antoinette Faller 07633/15591

HOSPIZGRUPPE SÜDLICHER BREISGAU
Informationen erhalten Sie unter 0160/96842020

Pflegebegleiter
Koordinatorin: Antoinette Faller 07633/15591

Pflegestützpunkt Breisgau-Hochschwarzwald
Südlicher Breisgau 07633/8090856
Kirchstraße 9 – Litschgi-Passage, Bad Krozingen
Fax 07633/8090857
Info@pflegestuetzpunkt-breisgau-hochschwarzwald.de

Psychosoziale Beratungs-und Behandlungsstelle
für Alkohol- und Drogenprobleme
des Badischen Landesverbandes
für Prävention und Rehabilitation e.V. 0761/156309-0
und Fax 0761/156309-99
E-mail: psb-freiburg@blv-suchthilfe.de

Sozialdienst kath. Frauen e.V.
www.skf-staufen-badkrozingen.de
Familien-/ Lebensberatung/ Schwangerenberatung
Lammplatz 3, Bad Krozingen 07633/8069093
E-Mail l.hans@skf-staufen.de

Sozialstation Südlicher Breisgau e.V.
Am Alamannenfeld 14, Bad Krozingen 07633/12219
Ambulanter Pflegedienst Hauswirtschaftliche Versorgung
Vermittlung von Familienpflegerinnen & Dorfhelferinnen
Abrechung mit allen Kranken- und Pflegekassen

ABFALLBERATUNG

Öffnungszeiten Recyclinghof und
Grünschnittannahme
Mittwoch (Winterzeit) 16-17 Uhr
Mittwoch (Sommerzeit) 16-18 Uhr
Samstag 10-12 Uhr
Abfallberatung, ALB Tel. 01802/254648
Müllgebühren: Frau Kunzelmann
Telefon 0761/2187-8817

SPERRHOTLINE

Personalausweis: 0180/1-33-33-33
Kredit- EC-Karten 116116

STÖRUNGSSTELLE

Energieversorgung badenova AG & Co. KG
Stördienst Gasversorgung   0800 2 767 767
Kundenservice   0800 2 83 84 85

Strom
Energiedienst Netze GmbH Tel. 07623/ 92-1800

Fax 07623/ 92-511809
Störungsnummer: Tel. 07623/ 92-1818

IMPRESSUM
Amtliche Bekanntmachungen der
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Homepage: www.primo-stockach.de
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REZEPT-IDEE DER WOCHE ...

zutaten 
FÜR 4 PERSONEN
OFEN-HÄHNCHENBRUST
3 Hähnchenbrüste 
4 EL Honig 
4 EL Worcestersauce 
1,5 EL Balsamico-Essig 

KARAMELLISIERTE BOHNEN:
800 g Brechbohnen 
1 Zwiebel 
2 EL Butter 
2–3 TL Zucker 
frisch geriebene Muskatnuss 
Salz
2 Stiele Thymian

GURKEN-ZUCCHIN-KAROTTEN-
JOGHURT-DIP
100 g Salatgurke 
80 g Zucchini
60 g Karotten
1 kleines Stück frischer Ingwer (ca. 30 g)
350 g griechischer Joghurt 
Salz 
Pfeffer aus der Mühle 

Ofen-Hähnchenbrust mit karamellisierten Bohnen 

und Gurken-Zucchini-Karotten-Joghurt-Dip

Zubereitung
OFEN-HÄHNCHENBRUST: Filets vom Knochen schneiden. 
Jedes Filet in 3–4 Stücke schneiden. In eine Schüssel geben 
und mit Honig, Worcestersauce und Essig gut mischen. 
Zugedeckt ca. 1 Stunde kalt stellen. 
Hähnchenstücke aus der Marinade nehmen und auf einem 
Backblech mit der Haut nach oben verteilen. Mit Salz und 
Pfeffer würzen. Im vorgeheizten Backofen (225 °C) ca. 10 
Minuten backen.

KARAMELLISIERTE BOHNEN: Bohnen waschen, putzen und 
in kochendem Salzwasser ca. 10 Minuten kochen. Bohnen 
abgießen und in sehr kaltem Wasser abschrecken. Thymian 
waschen und trocken schütteln.
Zwiebel schälen und fein würfeln. Butter in einem Topf 
erhitzen. Zwiebelwürfel im Fett kurz glasig andünsten. Mit 
Zucker bestreuen. Bohnen dazugeben und mit Salz und 
etwas Muskat abschmecken. 

GURKEN-ZUCCHIN-KAROTTEN-JOGHURT-DIP: Karotte 
waschen, schälen und fein raspeln. Gurke und Zucchini 
waschen, putzen und jeweils in feine Stifte hobeln oder 
grob raspeln. Ingwer schälen und fein reiben. Joghurt mit 
Ingwer, Zucchini, Gurke und Karotte verrühren, mit Salz 
und Pfeffer abschmecken. 

Bohnen und Hähnchenfl eisch auf Tellern anrichten, je 2 
dicke Klacks Gurken-Zucchini-Joghurt-Dip dazu. Mit Thy-
mian garnieren.
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Tipps & Tricks
Frische Grüne Bohnen (zu denen auch 

Brechbohnen zählen) immer gleich verarbei-

ten. Ist dies nicht möglich, dann im Gemüsefach 

des Kühlschranks aufbewahren - vorausgesetzt, 

sie werden in ein feuchtes Tuch eingewickelt, 

bleiben sie dort 2 bis 4 Tage frisch. Grüne Bohnen 

lassen sich auch einfrieren, sogar roh. Besser ist es 

allerdings, man blanchiert sie, bevor sie ins TK-

Fach kommen, denn das erhält die kräftige 

Farbe und den Geschmack. Tiefgekühlt 

sind Grüne Bohnen rund 9 Monate 

haltbar.



Hofflohmarkt „Alles muss raus für kleines Geld“
am Sonntag, 14.08.22 von 10-16 Uhr,

wegen Haushaltsauflösung.
Am oberen Kirchweg 14 | Hartheim

GEFLÜGELVERKAUF am Mo, 29.08.22 & Mo, 24.10.22 letzter Termin
Junghennen usw. bitte vorbestellen!
Bremgarten, Rath., 8.00 Uhr
Geflügelzucht J. Schulte 05244/8914 • www.gefluegelzucht-schulte.de

für Hausarztpraxis in Hartheim 
gesucht.

Es erwartet Sie ein abwechslungsreiches 
Tätigkeitsfeld in einem engagierten und netten 

Team sowie eine übertarifliche Bezahlung.

Sie sind fit am PC und motiviert, 
verantwortungsbewusst zu arbeiten?

Dann bewerben Sie sich per E-Mail an:
dr.byrtus@gmail.com
Telefon 07633 / 948594

MFA / Arzthelfer m/w/d (VZ / TZ),

gerne auch Wieder-/Quereinsteiger)

S I L B ENRÄT S E L
Aus den Silben akt - an - aus - ba - bau - ce - christ -
dig - ein - fah - fer - gen - hof - holz - in - kloet - kom -
ku - lan - lant - le - los - ma - maecht - mast - meer -
mel - men - nen - nis - no - oed - rant - rei - ret - ri -
ro - san - schlos - schung - se - se - spe - streich -
taeu - tar - ti - tich - to - traum - trom - ver - wen -
wunsch - ze sind 18 Wörter zu bilden, deren vierte 
Buchstaben, von oben nach unten gelesen, und neunte 
Buchstaben, von unten nach oben gelesen, ein Sprich-
wort ergeben.

1. diffi zile Problemlösung

2. Irreführung

3. Ideal

4. Kinderspielzeug (Mz.)

5. Handwerksbetrieb

6. zubereiten

7. im Dezember blühende Pfl anze

8. Flaggenstange

9. Feuerspender

10. Erläuterung, Meinung

11. wortgetreu aus dem Gedächtnis

12. unduldsam

13. scharfes Wurzelgemüse, Radi

14. Lotterieutensil

15. waghalsiger Unternehmer

16. vereinzeltes Gehöft

17. südeurop. Zwergstaat (2 W.)

18. Erbschaft

Lösung „Silbenrätsel“: 1. Balanceakt, 2. Taeuschung, 3. Wunscht-
raum, 4. Baukloetze, 5. Schlosserei, 6. anfertigen, 7. Christrose, 
8. Fahnenmast, 9. Streichholz, 10. Kommentar, 11. auswendig, 12. in-
tolerant, 13. Meerrettich, 14. Lostrommel, 15. Spekulant, 16. Einoed-
hof, 17. San Marino, 18. Vermaechtnis – Aus kleinem Wort kommt 
oft ein grosser Zank. 
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PRIMO-RÄTSELSPASS

 akt - an - aus - ba - bau - ce - christ -

Gemeinschaftswerbung macht erfolgreich!

PERFEKTER AUSBLICK 
FÜR IHRE WERBUNG!
Wir beraten Sie gerne persönlich.

Primo-Verlag Anton Stähle GmbH & Co. KG
 07771 9317-11     anzeigen@primo-stockach.de

www.primo-stockach.de



Kein Verkauf Ihres Mehrfamilienhauses,
Baugrundstück oder Althaus zum Abbruch  

ohne Angebot der Fa. Sauer Wohnbau GmbH 
Lassen Sie sich von unserer Marktkenntnis überraschen.

Die beiden Geschäftsführer des Hauses Sauer sind gemeinsam
seit über 65 Jahren mit der Fa. Sauer Immobilien GmbH auf dem 

Freiburger Immobilienmarkt selbständig tätig.

Wir kaufen direkt und unkompliziert oder zeigen Ihnen,
wie Sie den besten Preis erzielen. 

Wir freuen uns auf Sie! 

besser@immobilien-sauer.de oder direkt unter 0761.70332-18 

Sauer Wohnbau GmbH und Sauer Immobilien GmbH  
Seit 1979 Ihr zuverlässiger Partner 

2-3-Zimmer-Wohnung gesucht
Ich suche für meinen Sohn (4 Jahre) und mich (NR, w, 41 Jahre, berufstätig m. gutem

Einkommen) schnellstmöglich eine 2-3-Zi.-Wohnung in Hartheim. Wir wünschen uns einen Balkon 
oder ein Plätzchen für den Sandkasten. Außerdem sind wir zuverlässig, ordentlich und haben

keine Haustiere.
WM 900-1.000€. Wir freuen uns über Ihre Nachricht.

Telefon 0173-3240333

Wir kaufen Wohnmobile + Wohnwagen
03944 - 36160 • www.wm-aw.de

Wohnmobilcenter Am Wasserturm e.K.


